
Oberes Glantal • Der Südkreis
Amtliche Bekanntmachungen

der Verbandsgemeinde Oberes Glantal

In den Rathäusern und Außenstellen derVerbandsgemeinde Oberes Glantal gilt die Maskenpflicht und das Abstandsgebot.
Aktuelle Informationen rund um das Thema Coronavirus sind im Internet auf unserer Homepage unter der Adresse

www.vgog.de abrufbar.
Bürgerbusse im Oberen Glantal

Die beiden Bürgerbusse fahren wieder Dienstag und Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr innerhalb der Verbandsgemeinde.
Anmeldung: Am Telefon Montag und Mittwoch von 14.00 – 16.00 Uhr: 06373-504-108

eMail an: buchung@buergerbus-og.de oder direkt: www.buergerbus-og.de
Die Fahrten sind für Sie kostenlos

Für die Fahrten gilt neben der Maskenpflicht auch die sogenannte 3G-Regel (Geimpft, Genesen oder Getestet! )

10. Kulinarische Panoramawanderung

„Gut essen und trinken mit Panoramaaussicht“ – so lautet das Motto der „Kulinarischen Panoramawanderung“, die in diesem Jahr bereits
das zehnte Mal Wanderlustige in die Region zieht. Schnüren Sie die Wanderschuhe und genießen Sie die schönsten Aussichten auf Glantal,
Donnersberg und Remigiusberg.
Am Sonntag, den 08. Mai 2022 startet die 10. Kulinarische Panoramawanderung. Zu dieser Jubiläumswanderung wurde eine interessante
Strecke mit vielen schönen Panoramablicken ausgewählt. Bestimmen Sie Ihr eigenes Wandertempo und genießen Sie den Frühling. Auch für
das kulinarische Wohl ist gesorgt. Gastwirte und Vereine laden an verschiedenen Stationen zum Entspannen und Verweilen ein.
Familien mit Kinderwagen und Inline-Skater finden auf dem Glan-Blies-Radweg eine tolle befestigte, ebene Strecke mit zahlreichen Bahnhal-
tepunkten. Die Abfahrzeiten der Bahnhaltepunkte können sie sich als PDF-Datei über diesen QR-Code auf Ihr Handy laden. Die Liste der Ab-
fahrtzeiten erhalten Sie auch als Ausdruck an den Infoständen.
Die offizielle Eröffnungsfeier zur Jubiläumswanderung findet ab 10 Uhr am Bahnhof in Glan-Münchweiler statt. Die 8-köpfige Blaskapelle „Die
Blechquäler“ spielen zur Eröffnung traditionelle Blasmusik und auch moderne Pop- und Schlagertitel. Starten Sie Ihre Wanderung mit der
Auftaktveranstaltung in Glan-Münchweiler oder jedem beliebigen Ort auf der Strecke und planenSie Ihre Wanderstecke ganz individuell nach
Ihren konditionellen und kulinarischen Vorlieben.
Mehr Informationen unter www.kulinarische-panoramawanderung.de.

amSo., 8. Mai 2022, 10-18 Uhr

51. Jahrgang - 18. Woche -

7. Mai 2022



Verbandsgemeinde
Oberes Glantal
Rufnummer Zentrale:
06373/504-0
Feuerwehr
Verbandsgemeinde Oberes Glantal

- Notruf 112 -

Zahnärztlicher Notfalldienst:
Samstags von 9.00 - 12.00 Uhr, an
Sonn- u. Feiertagen v. 11.00 - 12.00
Uhr. Zu erfragen ist der jeweilige Not-
falldienst unter der Tel.-Nr. 06373/
893770

Augenärztlicher Notfalldienst:
zu erfragen ist der jeweilige Notdienst
unter der Tel.-Nr. 0631/ 89290929

Ärztlicher Notfalldienst:
Telefon: 116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung
Lebensgefahr besteht oder bleibende
gesundheitliche Schäden zu befürch-
ten sind, ist der Rettungsdienst unter
112 zu alarmieren.

Wir bitten in jedem Erkrankungsfall
um telefonische Vorankündigung
Dienstzeiten:
Montag 19.00 Uhr
bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag 19.00 Uhr
bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr
bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag 19.00 Uhr
bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag 16.00 Uhr
bis Montag 07.00 Uhr
Vortag eines Feiertages 18.00 Uhr
bis zum nächsten Werktag 07.00 Uhr
Sprechstunden:
Samstag und Sonntag
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Die Bereitschaftsdienste der im Raum
Bruchmühlbach/Miesau praktizieren-
den Ärzte u. Zahnärzte können beim
Anrufbeantworter des jeweiligen Haus-
arztes in Erfahrung gebracht werden.

Deutsche Rheuma-Liga
Arbeitsgemeinschaft Kusel
Hauptstr. 59, 66909 Nanzdietschweiler
Tel.: 06383/1386
Email: kusel@rheuma-liga-rlp.de

Alkohol und Drogen: Blaues Kreuz Ku-
sel, Gruppenabend im Stadtteilzent-
rum Diedelkopf, Trierer Str. 161, don-
nerstags von 19:30-21:00 Uhr

Frauenzuflucht Kaiserslautern: Haus
für bedrohte und mißhandelte Frauen
und deren Kinder: 0631/17000

Ehrenamtsbörse
des Landkreises Kusel
Vielseitige Dienste für hilfebedürtige
Personen
Kontakte
in den Verbandsgemeinden:
Glan-Münchweiler 06384/323
Initiative des Kreisseniorenrates Kusel

Unfall-, Rettungsdienst- und Kranken-
transporte(TagundNachteinsatzbereit):
DRK-Rettungswache Schönenberg-Kü-
belberg,Rathausstraße8,Telefon112.
Polizei (Raum Schönenberg-Kübel-
berg / Waldmohr - Südkreis Kusel): Po-
lizeiwache Schönenberg-Kübelberg,
Herzogstraße 8, Telefon 06373/8220
Rufbereitschaft
Entstörungsdienst:
Telefon-Nr. für Störungen
Pfalzwerke Netz AG Hauptstuhl
Strom: Telefon 0800/7977777
APOTHEKEN-NOTDIENST
Deutsches Festnetz:
0180-5-258825-PLZ (0,14 Euro/Min.)
Mobilfunknetz:
0180-5-258825-PLZ
(max. 0,42 Euro/Min.)
Internet: www.lak-rlp.de
Der Notdienst wechselt jeweils mor-
gens um 8.30 Uhr

Schönenberg-Kübelberger Tafel
für bedürftige Menschen in der Ver-
bandsgemeinde Oberes Glantal.

Ausgabestelle:
Zum Krämel 7, 66904 Brücken
(neben ev. Kirche)

Öffnungszeiten:
Dienstag 10:00-11:00 Uhr und
Donnerstag 16:00-17:00 Uhr

Bedürftigkeit:
Anträge gibt es in den Bürgerbü-
ro’s der Verbandsgemeinde

Auskünfte z. Bedürftigkeit:
VG-Verwaltung, Herr Tobias Weber,
Tel.: 06373-504-201,
t.weber@vgog.de

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Haushaltsassistenz:
Hauswirtschaftliche Dienstleistun-
gen, Fahrdienst und Betreuungsan-
gebotefürSenioren,Pflegebedürftige
und Familien, Unterstützung für Kran-
ke,Genesende,Behinderte.
Hausnotrufsystem:
Sicherheit für Senioren, Kranke, Be-
hinderte, Alleinstehende.
Essen auf Rädern:
Tiefkühlmenüs, Vollkost und Diätkost.
Sozialkaufhaus:
Secondhandbekleidung und -möbel.
Geschäftsstelle:
Trierer Str. 39, Kusel,
Tel. 06381/9246-20
Kleiderkammer:
Industriestr. 45 (Gewerbegebiet),
Kusel, Tel. 06381/ 425861

Pflegestützpunkt
Öffentliche Beratungsstelle rund
um das Thema Pflege
Hauptstraße 52
66904 Brücken
Tel.: 06386/40 40 364
und 06386/40 40 073
Die Beratung erfolgt kostenlos,
neutral und vertraulich

Haus der Diakonie Landstuhl
Hauptstraße 5, 66849 Landstuhl
Tel.: 06371/2846
Email:slb.landstuhl@diakonie-pfalz.de
Unsere Beratungsangebote
Sozial- und Lebensberatung
Schwangerschafts- und Schwager-
schaftskonfliktberatung
(staatl. anerkannt)
Kurberatung
(Mütterkuren, Mutter-/Vater-Kind-
Kuren, Kinder- und Jugenderholun-
gen, Familienerholungen)
Termine nach Vereinbarung
Vertraulich-kostenfrei - auf
Wunsch anonym
Haus der Diakonie Kaiserslautern
Interventionsstelle gegen Gewalt
in engen sozialen Beziehungen
und Stalking
Tel.: 0631/37108425
Email: interventionsstelle.kaiserslau-
tern@diakonie-pfalz.de
Vertraulich-kostenfrei -
auf Wunsch anonym

Sozialverband VdK Rheinland-
Pfalz Kreisverband Kusel
Geschäftsstelle Lehnstraße 34,
66869 Kusel
Telefonische Erreichbarkeit:
Mo. bis Do.: 08.30 bis 12.00 Uhr
Freitags geschlossen
1. Mittwoch im Monat Servicenach-
mittag für Arbeitnehmer von 14.00
- 17.30 Uhr
Telefon: 06381/425 044 - 0
Telefax: 06381/425 044 - 29
E-Mail: kv-kusel@vdk.de
Termin nur nach telefonischer
Vereinbarung

Mobilitas
ambulanter Pflege- und Betreu-
ungsdienst Schönenberg-Kü-
belbg., Glanstr.44., Frau Schmidt
Kerstin. Mo - Fr 09.15 - 14.30 Uhr,
Tel. 06373/829992
Beratung kostenlos und neutral!
Pflegerufbereitschaft rund um d.
Uhr. Wir pflegen bei Ihnen zu Hause

ANONYM-VERTRAULICH
Evangelische - Katholische
Telefon-Seelsorge rund um d. Uhr
gebührenfrei - vertraulich
Tel.: 0800/111 0 111
und 0800/111 0 222

Schuldner- und Insolvenzberatung
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Trierer Str. 39, 66869 Kusel
Tel: 06381/924615

AWO Betreuungsverein
Trierer Str. 60, 66869 Kusel
Tel.: 06381/993277/78
Email:betreuungsverein-kusel@
t-online.de
Fax: 06381/993279

- VERÖFFENTLICHUNG OHNE GEWÄHR -

Rufbereitschaft der
Verbandsgemeindewerke
Eigenbetrieb
Wasser | Abwasser
Bereich Wasser
(VG Oberes Glantal)
Tretenaußerhalbder allgemeinenBüro-
zeiten Probleme bei der Wasserversor-
gung (Rohrbrüche, Undichtigkeiten,
Druckabfälleusw.)aufodererkennenSie
sonstigeUnregelmäßigkeitenanöffentli-
chen Anlagen (Ausfall der Straßenbe-
leuchtung,plötzlicheFahrbahnänderun-
genusw.)sorufenSiefürdasGebietder
Verbandsgemeinde Oberes Glantal die
Telefon-Nr.0171/5065303an.
Bereich Abwasser
(Gebiet Süd und Nord):
TretenaußerhalbderallgemeinenBü-
rozeiten Probleme bei der Entwässe-
rung (Verstopfungen, Rückstau usw.)
auf oder erkennen Sie sonstige Unre-
gelmäßigkeiten in Zusammenhang
mit der Abwasserbeseitigung oder an
Gewässern (z.B.Gewässerverschmut-
zungen,Ölspuren)sorufenSiefürden
BereichderOrtsgemeinden:
* Breitenbach, Dunzweiler, Wald-

mohr, Frohnhofen, Altenkirchen,
Dittweiler und Schönenberg-Kü-
belberg die Telefon-Nr. 06373 /
8290320 an (Gebiet Süd).

* Ohmbach, Brücken, Gries, Börs-
born, Glan-Münchweil., Hensch-
tal, Herschweiler-Pettersheim,
Hüffler, Krottelbach, Langenbach,
Matzenbach, Nanzdietschweiler,
Quirbach/Pfalz, Steinbach am
Glan, Rehweiler und Wahnwegen
die Telefon-Nr. 06383/927681 an
(Gebiet Nord).

Sie wollen eine Störung melden?
Dann wählen Sie die entsprechen-
de Telefonnummer. Der Telefonan-
ruf wird von einer Sprachbox ange-
nommen. Bitte teilen Sie Ihren Na-
men sowie Ihre Telefonnummer, un-
ter der Sie erreichbar sind, mit.
Nennen Sie uns den festgestellten
Schaden (z.B. Wasser tritt aus dem
Gehweg aus) mit Ortsbezug (Stra-
ße, Hausnummer sowie Gemein-
de). Sie werden umgehend (in der
Regel nicht länger als 3 bis 10 Mi-
nuten) vom Rufbereitschaftsperso-
nal zurückgerufen.

Bürgerbusse im Oberen Glantal
Die beiden Bürgerbusse fahren wie-
der Dienstag und Donnerstag von
8.00 bis 18.00 Uhr innerhalb der Ver-
bandsgemeinde. Anmeldung: Am Te-
lefon Montag und Mittwoch von
14.00 – 16.00 Uhr: 06373-504-108,
eMail an: buchung@buergerbus-og.de
oder direkt: www.buergerbus-og.de
Die Fahrten sind für Sie kostenlos
Für die Fahrten gilt neben der Masken-
pflicht auch die sogenannte 3G-Regel
(Geimpft, Genesen oder Getestet!)

Ambulanter Hospiz- und Palliativer
Beratungsdienst Kusel-Altenglan,
Oberes Glantal, Lauterecken-Wolf-
stein, Bruchmühlbach-Miesau, Ram-
stein-MiesenbachundLandstuhl
Beratung und Unterstützung
schwerkranker und sterbender
Menschen bei Schmerzen und psy-
chosozialen Problemen, Remigius-
bergstr. 10, 66869 Kusel Telefon:
06381/9961147. Email: hospiz.ku-
sel@caritas-speyer.de

L-ANON: Selbsthilfe der Verwandten
und Freunde von Alkoholkranken, Kai-
serslautern, Conradstr. 2
Treffen: Dienstag, Mittwoch, Freitag,
19.30 Uhr, Telefon 0631/19295 und
06356/1224

Aids-Hilfe-Kaiserslautern: Pariser
Str.23, Tel. 0631/18099, Email: in-
fo@kaiserslautern.aidshilfe.de (Mon-
tag + Freitag 12.00 - 15.00 Uhr, Mitt-
woch 09.00 - 12.00 Uhr)
Hotline 0180/3319411

Deutsche Ilco, Hilfe für Stomaträger:
Gruppe Kusel. Weitere Information:
Adolf Bender, Tel. 06788/829 sowie im
Internet unter www.ilco.de

Ambulanter Dienst, Reha-Westpfalz:
Hausfrühförderung, häusliche Pflege,
Betreuung und Beratung für Behinder-
te sowie therapeutische Versorgung
nach Schlaganfall/Hirnverletzung.
66849 Landstuhl, Am Rothenborn, Tel.
06371/934275-276, Fax 06371-
934424.
Störungen Erdgasversorgung
Stadtwerke Homburg GmbH
Rufbereitschaft: Tel.: 06841/694-0
Fragen zur Erdgasversorgung:
Energieberatung-Stadtwerke
Homburg: 06841/694-220
Tierschutzverein im Landkreis Kusel
e.V., Postfach 1336, 66865 Kusel
Telefonnummern:
1. Vorsitzende Christine Fauß,
Tel.: 0175/4117712
Schatzmeister Jutta Keller
Tel.: 0160/94838930
www.tierschutz-kusel.de

Beratungsstellen im Haus
der Diakonie
Marktstr. 31 in 66869 Kusel
Tel.-Nr.: 06381/422900
Fax-Nr.: 06381/4229099

Erziehungs-
und Familienberatung
Email: erziehungsberatung.kusel@
diakonie-pfalz.de
Suchtberatung, Jugend- und Dro-
genberatung, Angehörigenbera-
tung, Prävention
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Fachdienst Glückspielsucht
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung
(staatlich anerkannt)
Email:slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Sozial- und Lebensberatung
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Kindererholung, Müttergenesungs-
und Mutter-Kind-Kuren
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de

Ökumenische Sozialstation
Brücken e.V.
Ambulante-Hilfe-Zentrum
Pflegedienst, hauswirtschaftliche
Hilfe, Tagesbegegnungsstätte, Be-
ratung, Service warmer Mittags-
tisch, Familienpflege. Paulengrun-
der Str. 7a, 66904 Brücken
Telefon: 06386/9219-0
Rund um die Uhr für Sie erreichbar
www.sozialstation-bruecken.de

Rettungsdienst/Krankentransport

DRK-Rettungswache Schönenberg-Kübelberg Telefon 112

IM NOT FA L L
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Museenmit Freude entdecken
Internationaler Museumstag, Sonntag, 15. Mai, 13-18 Uhr
Der Internationale Museumstag wird jährlich vom Internationalen Mu-
seumsrat ICOM ausgerufen. Ziel des Aktionstages ist es, auf die thema-
tische Vielfalt der mehr als 6.500 Museen in Deutschland sowie der
Museen weltweit aufmerksam zu machen. Mit ihrem breiten Spektrum,
dem vielfältigen Angebot und innovativen Ideen leisten die Museen einen großen Bei-
trag zu unserem kulturellen und gesellschaftlichen Leben. Als Besucherinnen und Besu-
cher, sind Sie herzlich eingeladen, die in den Museen bewahrten Schätze zu entdecken
und sich von dem leidenschaftlichen Engagement der Museumsmitarbeiterinnen und
Mitarbeiter begeistern zu lassen. Die Museen sind an diesem Tag natürlich bei freiem
Eintritt geöffnet!
Der Bürgerbus der Verbandsgemeinde Oberes Glantal bietet einen stündlichen Shuttle-
Service zu den Museen an.
Folgende Museen aus dem Arbeitskreis Museen in der Verbandsgemeinde Oberes Glan-
tal beteiligen sich am Internationalen Museumstag:

Bergmannsbauern-Museum in Breitenbach
Erleben Sie an diesem Tag ein „lebendiges“ Museum.
Lassen Sie sich überraschen!
Im idyllischen Museumshof steht ein funktionierendes historisches Backhaus.
Am Museumstag wird das Backhaus in Betrieb genommen und die Besucher
werden in die Brotbackkunst wie vor 100 Jahren entführt.

Für das leibliche Wohl unserer Besucher ist gesorgt!
Die Christlichen Pfadfinder vom „Stamm Albert Schweitzer“ freuen sich auf Ihr Kommen.

Diamantschleifermuseum in Brücken (Pfalz)
Schauen Sie dem Diamantschleifer bei seiner Arbeit über die

Schulter!
Das Diamantschleifer-Museum Brücken dokumentiert die über 100-jährige Geschichte
der Diamantschleiferindustrie in der Ortsgemeinde Brücken und den umliegenden Ort-
schaften. Im Jahre 1998 wurde das Diamantschleifer-Museum Brücken eingeweiht. 110
Jahre nachdem die erste Diamantschleiferei im Ohmbachtal 1888 durch Isidor Triefus
eingerichtet wurde. Die wechselvolle Geschichte dieses Industriezweiges im Westrich,
wird durch das Museum in eindrucksvoller und lebendiger Weise dokumentiert und dem
Besucher sehr anschaulich vermittelt. Bei Ihrem Rundgang durch das Museum haben
Sie Gelegenheit, den Werdegang vom unscheinbaren Rohdiamant zum funkelnden Bril-
lant zu erleben. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.diamant-
schleifermuseum.de

Jüdisches Museum in Steinbach am Glan
In dem Jüdischen Museum in Steinbach werden mehr als 200 Jahre jüdi-
schen Lebens dargestellt und dokumentiert, z.B. die Schicksalsschläge
mehrerer Familien. Zum Internationalen Museumstag werden Führungen ab
5 Personen zum jüdischen Friedhof und dem jüdischen Ortskern angeboten.

Kirschenland-Museum in Altenkirchen
Die mehr als zweihundertjährige Geschichte des Kirschenanbaus im Kohl-
bachtal ist eines der Themen des Kirschenland-Museums. Aber auch die

große Auswanderungswelle im 19. Jahrhundert wird dokumentiert in Bildern und schrift-
lichen Quellen, und einen breiten Raum nimmt auch die Darstellung der dörflichen All-
tagskultur früherer Zeiten ein. Ergänzt wird die Ausstellung durch Bilderserien und Filme
zu den einzelnen Themen, die auf mehreren Monitoren im Museum zu sehen sind. Am
Internationalen Museumstag werden unter anderem Bilder aus 40 Jahren Blütenfesten
gezeigt. Von 13 bis 15 Uhr werden die traditionellen „Grumbeerwaffele“ gebacken und
ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen.

Kulturhaus Kübelberg
Seit dem Jahr 2011 erstrahlt das über 300 Jahre alte und unter Denkmal-
schutz stehende Gebäudeensemble in neuem Glanz. Im Obergeschoss
wird die Geschichte des Gerichts Kübelberg präsentiert, hier erfahren

Besucher beispielsweise wie der Ortsname Kübelberg entstanden ist. Auch Dokumente
und Abdrucke der ersten urkundlichen Erwähnung von Kübelberg sind Bestandteil der
Dauerausstellung. Besuchen Sie die neu gestalteten Ausstellungsräume im Dachge-
schoss, wo die Werke des in Kübelberg geborenen Malers Alois Metzger (1889 – 1981)
neu präsentiert werden. Die Ausstellung wurde mit Hilfe des DVA Soforthilfeprogramms
für Heimatmuseen modernisiert. In der Tenne servieren wir Kaffee und Kuchen.
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Hinweis für alle amtlichen Bekanntmachungen gemäß § 27 a VwVfG
Die öffentlichen bzw. ortsüblichen Bekanntmachungen sind im Internet auf unserer Homepage unter der Adresse

www.vgog.de abrufbar

Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Gemeinsame Veröffentlichungen und amtliche Bekanntmachungen



Landesamt für Steuern

Steuerverwaltung Rheinland-Pfalz arbeitet auf Hochtouren
Grundbesitz – darunter fallen unbebaute und bebaute Grundstücke sowie land-
und forstwirtschaftliche Betriebe – wird in Deutschland vollständig neu bewer-
tet. Entscheidend hierfür ist der Wert des Grundbesitzes zum Stichtag 1. Januar
2022. Ab dem Jahr 2025 wird die Grundsteuer auf Basis des reformierten
Grundsteuerrechts von den Städten und Gemeinden erhoben.

Rund 2,5 Millionen wirtschaftliche Einheiten in Rheinland-Pfalz
Die Feststellungen der Grundsteuerwerte sollen in Rheinland-Pfalz bis Mitte
des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein. Das bedeutet, dass die Fi-
nanzämter des Landes rund 2,5 Millionen wirtschaftliche Einheiten (bundes-
weit rund 36 Millionen wirtschaftliche Einheiten), z.B. Einfamilienhäuser, Ei-
gentumswohnungen, Geschäftsgrundstücke, Mietwohngrundstücke, aber
auch land- und forstwirtschaftliche Betriebe, neu bewerten müssen. Anhand
der daraus berechneten Messbeträge können die Städte und Gemeinden dann
ihren jeweiligen Hebesatz festlegen und die neue Grundsteuer ab dem Jahr
2025 erheben.
Anders als bei der Hauptfeststellung der Einheitswerte, die in den westdeut-
schen Bundesländern letztmalig zum 1. Januar 1964 stattgefunden hat, werden
nunmehr alle Daten digital erfasst.

Die bisherige dreistufige Berechnung der Grundsteuer wird in Rheinland-Pfalz bei-
behalten:

Was bedeutet die Grundsteuerreform für Eigentümerinnen und Eigentümer von
Grundbesitz?
Damit der Grundsteuerwert nach den tatsächlichen Verhältnissen sowie den
Wertverhältnissen des Grundstücks (und der Gebäude) zum Stichtag 1. Januar

2022 ermittelt werden kann, müssen Eigentümerinnen und Eigentümer von un-
bebauten und bebauten Grundstücken sowie von Betrieben der Land- und
Forstwirtschaft alle zur Feststellung des Grundsteuerwerts erforderlichen Anga-
ben an das jeweils zuständige Finanzamt übermitteln. Hierfür werden nur weni-
geDatenbenötigt. Dabei handelt es sichbeispielsweiseumdieamtliche Fläche
des Grundstücks, Wohn-/Nutzfläche, Baujahr, Bodenrichtwert.
Die Erklärungen sind elektronisch zu übermitteln. Dies kann ab dem 1. Juli 2022
kostenlos über das Steuerportal “MeinELSTER“ (www.elster.de) erfolgen. Hier
finden sich die Formulare zur Grundsteuer unter „Formulare & Leistungen“.
Ebenfalls kann die Übermittlung über Drittsoftware erfolgen.
Die Frist zur Abgabe der Feststellungserklärung soll am 31. Oktober 2022 enden.
Zu zahlen ist die Grundsteuer nach neuem Recht jedoch erst ab dem Jahr 2025.
HierzuversendendieStädteundGemeindengesonderteZahlungsaufforderungen.
Bis dahin erfolgt die Bemessung der Grundsteuer nach bisherigem Recht und
der darauf basierenden Bemessungsgrundlage.

Service für Eigentümerinnen und Eigentümer
Als Service plant die Steuerverwaltung Rheinland-Pfalz, den Eigentümerinnen
und Eigentümern von Grundbesitz im Regelfall ein Informationsschreiben zuzu-
senden. Diesem Schreiben sind die der Steuerverwaltung vorliegenden Geoba-
sisdaten zum jeweiligen Grundbesitz beigefügt (sog. Datenstammblatt als Aus-
füllhilfe). Soweit diese Angaben aus Sicht der Erklärungspflichtigen zutreffend
sind, können die entsprechenden Daten in die abzugebende Feststellungser-
klärung übernommen werden.
Das Datenstammblatt enthält Angaben zum Stichtag 1. Januar 2022, wie z. B.:
- Aktenzeichen,
- Flurstückskennzeichen,
- Lagebezeichnung,
- amtliche Fläche,
- Bodenrichtwert.  

Folgende Daten müssen unter anderem von den Eigentümerinnen und Eigentü-
mern selbst ermittelt werden:
- Wohn-/Nutzfläche (z.B. in Bauunterlagen zu finden),
- Anzahl der Wohnungen,
- Anzahl der Garagen/Tiefgaragenstellplätze,
- Baujahr.
Der Versand dieser Informationsschreiben ist in der Zeit von Mai bis Juli 2022
vorgesehen.
Ausgenommen von diesem Zeitfenster sind aktive land- und forstwirtschaftli-
che Betriebe, inklusive verpachtete Ländereien (Stückländereien). Hier werden
gesonderte
Informationsschreiben im August 2022 versendet.
Grund für diese nachgelagerte Versendung ist die Komplexität der Bewertung
der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe. Im Zuge der Grundsteuerreform
wurde die bewertungsrechtliche Abgrenzung zwischen land- und forstwirt-
schaftlichem Vermögen und Grundvermögen punktuell neu geregelt. Das be-
deutet u.a., dass Gebäude bzw. Gebäudeteile, die Wohnzwecken dienen und
bisher im land- und forstwirtschaftlichenVermögen bewertet wurden, zukünftig
dem Grundvermögen zugeordnet und damit im Ergebnis der Grundsteuer B un-
terworfenwerden.Hierfür benötigendie Finanzämter ausreichendZeit zur Aktu-
alisierung des Datenbestandes.

Wichtige Termine:

· 1. Januar2022:HauptfeststellungszeitpunktzurErmittlungvonGrundsteuer-
werten.

· Ende März 2022: Öffentliche Aufforderung durch das Bundesministerium
der Finanzen zur Abgabe der Feststellungserklärungen.

· Mai bis August 2022: Versand eines Informationsschreibens samt Daten
zum Grundbesitz im Bereich des Grundvermögens bis Juli 2022, im Bereich
des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens im August 2022.

· 1. Juli 2022: Beginn der elektronischen Annahme der Feststellungserklä-
rung über ELSTER (www.elster.de).

· 31. Oktober 2022: Ende der Frist zur Abgabe der Feststellungserklärung.
· 1. Januar 2025: Entstehungszeitpunkt der reformierten Grundsteuer.

Weitere Informationen finden sich unter: www.fin-rlp.de/grundsteuer

Grundsteuerreform
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BEKANNTMACHUNG
Am Dienstag, den 10.05.2022, um 19:00 Uhr, findet im Saal der Henschtalhalle,
Hauptstraße 20, 66909 Henschtal eine Sitzung des Haupt-, Finanz, Bau- & Umwelt-
ausschusses der Verbandsgemeinde Oberes Glantal statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 6 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Sanierung der Dachfläche Grundschule Waldmohr; Errichtung einer PV-Anlage

durch die Solar GmbH
2. Bereinigung der Grundstücks- und Gebäudesituation in Herschweiler-Petters-

heim;
Feuerwehrhaus/Garage

3.  Neumöblierung von Klassensälen in den Grundschulen;
Auftragsvergabe

4.  Verabschiedung von Leitlinien zur Bewertung von Flächen für die Errichtung von
Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA)

5. Informationen
nicht öffentlich
6.  Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept

Schönenberg – Kübelberg, den 26. April 2022
gez. Christoph Lothschütz, Bürgermeister

Hinweis:
Aufgrund der aktuellen Coronasituation im Landkreis Kusel besteht während der ge-
samten Sitzung Maskenpflicht.

Photovoltaik für Unternehmen und mehr
In Zeiten steigender Energiepreise wird es auch für Unternehmen immer wichtiger neue
Wege zu gehen und erneuerbare Energiequellen zu nutzen. Oftmals stellt sich hier aber
die Frage, was kann ich tun und welche Möglichkeiten gibt es für Unternehmen.
Eine Möglichkeit, die in vielen Fällen umsetzbar ist, ist die Aufdach-Montage von Photo-
voltaikanlagen. Die Klimaschutzmanager und Wirtschaftsförderer des Landkreises Ku-
sel sowie der Verbandsgemeinden im Kreis möchten alle Unternehmen zu der Informa-
tionsveranstaltung „Photovoltaik für Unternehmen und mehr – Instrumente der Wert-
schöpfung durch EE in der Region einladen.
Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte dem untenstehenden Flyer.

Pfälzer Seentour eröffnet!
Am Donnerstag, den 21. April 2022 wurde die Pfälzer Seentour
mit allen Mitwirkenden eröffnet und sogar eine Teilstrecke von
einigen Teilnehmenden erradelt.
In der zweiten Jahreshälfte 2019 nahm die Idee der Etablierung einer ge-
meinsamen Radtour der LAG Westrich-Glantal zum ersten Mal Gestalt an.
Angestoßen haben dieses Projekt Klaus Schillo sowie Harald Wagner, passionierte Rad-
fahrer und dadurch bestens vertraut mit dem lokalen Radstreckennetz. Die Projektidee
wurde von den LAG-Vorstandsmitgliedern begeistert aufgenommen und so nahm alles
seinen Lauf. Es wurde eine Projektgruppe mit allenTouristikerinnen undTouristikern der
vier teilnehmenden Verbandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau, Landstuhl, Oberes
Glantal und Ramstein-Miesenbach gegründet, durch die professionelle Unterstützung
von Frau Rau, AR Mobilitätsplanung, wurde die HBR-Taugllichkeit der Strecke geprüft
und ein Logo musste gestaltet werden. Das Logo, gestaltet von Barbara Horn, lehnt sich
an dasThema der Radtour an, das Element „Wasser“. Denn der Name „PfälzerSeentour“
gründet sich auf die sechs Seen, entlang dieser die Radtour verläuft.

Mit ca. 62 km ist die PfälzerSeentour eine ein bis zwei Tagestour, die aufgrund der gerin-
genSteigungsverhältnisse für Familien und Genussradfahrende sich optimal eignet und
wunderschöne Landschaftselement miteinander verbindet.
Am Donnerstag, den 21. April 2022 wurde die Pfälzer Seentour mit allen Mitwirkenden
eröffnet. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Beteiligten, vor allem den Verwaltungen
und Verkehrsbehörden, aber auch der Projektgruppe sowie der LAG Westrich-Glantal,
wie Herr Schillo bei seiner Eröffnungsrede aufführt. „Hier wurde ein wunderbares Werk
geschaffen, dass Naturlandschaft, Naherholung und Tourismus miteinander in Verbin-
dung setzt“ so die erste Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt. Gemeinsam mit den
Verbandsgemeinden und den Kreisen Kusel und Kaiserslautern wurde diese Radtour als
ein LAG-Projekt auf die Beine gestellt. Diese hervorragende Zusammenarbeit lobte Otto
Rubly, Landrat vom Kreis Kusel, bei seinen Begrüßungsworten. Die Kosten der Erstein-
richtung des Radrundweges belaufen sich auf rund 136.000 Euro. Durch das Förderpro-
gramm LEADER konnte eine 75-prozentige Förderung eingeworben werden. Da der Rad-
weg überweigend bestehende Radwege miteinander verbindet, konnten Wegeaufberei-
tungskosten gespart werden, berichtete Roland Palm, LAG-Vorsitzende und bedankt
sich ebenfalls für die große Unterstützung.  
Am Tag der Eröffnung sind einige der Einladung von Herrn Schillo gefolgt und sind eine
Teilstrecke vom Ohmbachsee bis nach Waldmohr mitgefahren.
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Projektgruppe „NATURundUMWELT“ führtVeredlungskurs durch
Als recht erfolgreich erwies sich die 1. Aktion der Projektgruppe „NATUR und UMWELT“
bei der Verbandsgemeinde Oberes Glantal. Die Theorie des „Umveredeln von Obstbäu-
men“wurde inderGaststätte der KurpfalzhalleNanzdietschweilermittels eines Lichtbil-
dervortrages vorgestellt. 20 interessierte Naturliebhaber waren der Einladung gefolgt.
Um das Gelernte in der Praxis üben zu können, stellte Frau Trautmann ihre Obstplantage
in Nanzdietschweiler zur Verfügung. Das Gruppenmitglied Helmut Straßer erklärte dort
die wichtigsten Verfahrensschritte und demonstrierte die Technik des Veredelns.
Mit großem Eifer und viel Freude setzten die Kursmitglieder das Erlernte um; die beige-
fügten Bilder zeugen davon. (Fotos: M. Meier)

Hinweise auf die Gefahrenabwehrverordnung für das Gebiet der
Verbandsgemeinde Oberes Glantal sowie das Benutzen von
Feldwirtschaftswegen und privaten Flächen
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
aufgrund zunehmender Beschwerden über das Halten und Führen von Hunden, Verun-
reinigungen durch Hunde und Benutzung von Feldwegen mit Fahrzeugen, wird auf die
Gefahrenabwehrverordnung für das Gebiet der Verbandsgemeinde Oberes Glantal zur
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen Straßen, in
öffentlichen Anlagen und an öffentlichen Einrichtungen vom 13.04.2021 hingewiesen.
Hundedürfenauf öffentlichenStraßenund inöffentlichenAnlagen innerhalbder bebau-
ten Ortslage nur angeleint und durch geeignete Personen geführt werden. Im Übrigen
sind Hunde außerhalb der bebauten Ortslage umgehend und ohne Aufforderung anzu-
leinen, wenn sich andere Personen nähern. Blindenhunde sind ausgenommen, sofern
sie als solche besonders gekennzeichnet sind.  
In öffentlichen Anlagen ist es verboten, Hunde ohne geeigneten Führer auszuführen
oder freiumherlaufen zu lassen sowie sie auf Kinderspielplätze mitzunehmen oder in
Brunnen, Weihern oder Wasserbecken baden zu lassen.
Halter und Führer von Hunden müssen dafür sorgen, dass die öffentlichen Anlagen so-
wie Geh-  und Radwege nicht mehr als verkehrsüblich verunreinigt werden. Zur Beseiti-
gung eingetretener Verunreinigungen sind Halter und Führer nebeneinander in gleicher
Weise unverzüglich verpflichtet.
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen das ordnungsgemäße
Halten und Führen von Hunden, Verunreinigungen durch Hunde verstößt. Die Ordnungs-
widrigkeit kann mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 5.000,00 € geahndet werden.
Ferner weißen wir ausdrücklich darauf hin, dass es auch ohne ausdrückliche Zustim-
mung des Grundstückseigentümers nicht gestattet ist, private Grundstücke bzw. land-
wirtschaftlich genutzt Flächen zu betreten bzw. diese zum Spielen mit Hunden zu nut-
zen. Das gleiche gilt für das Befahren mit Fahrrädern, Motorrädern (insbesondere Moto-
cross-Bikes), Quads oder das Reiten mit Pferden. Verstöße hiergegen werden zivilrecht-
lich geahndet. Entsprechende Schäden sind zu ersetzen.  
Auch möchten wir darauf hinweisen, dass das private Befahren von Feldwirtschaftswe-
gen mit motorisierten Fahrzeugen jeglicher Art, nicht ohne besonderen Anlass (entwe-
der land-/forstwirtschaftliche Nutzung, Unterhaltung von privaten Grundstücken etc.)
zulässig ist. Die entsprechende Feldwegebeschilderung ist zu beachten. Verstöße hier-
gegen werden als Verkehrsordnungswidrigkeit geahndet. Ferner kann es bei Nutzung
der Feldwege ohne entsprechende Erlaubnis zum Verlust des Versicherungsschutzes
führen.
Wir bitten Sie im eigenen Interesse, ihr Verhalten so anzupassen, dass Ihre Mitmen-
schen davon nicht gestört werden und die allgemein gültigen rechtlichen Vorgaben ein-
gehalten werden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Oberes Glantal

Sozialverband VDK
OV Schönenberg-Kübelberg
Einladung zum Frauenkaffee am Samstag, den 14.05.22 um 15.00 Uhr in das Schützen-
haus in Schönenberg neben der IGS. Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.
Für diesen Nachmittag haben wir 2 Referentinen Frau Stefanie Gluch - Kreiskranken-
schwester - und Frau Gaby Schäfer vom Pflegezentrum Brücken eingeladen.
Themen:
1. Mit kleinen Dingen den Alltag erleichtern und die Gesundheit stärken,

Freizeitangebote und Nachbarschaftshilfen.
2. Lebensqualität alter und pflegebedürftiger Menschen und Ihre Teilhabe an der

Gemeinschaft verbessern.
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Für Mitglieder ist Kaffee und Kuchen frei. Nichtmitglieder bezahlen den Selbstkosten-
preis. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich. Anmeldung bis spätetens 11.05.22
Anmeldungen an. Josef Mai Tel. 06373 2416 Email maijosef@web.de Vorstand
Conny Schuck Tel. 0170 7842201 Email conny_schuck@yahoo.de Frauenbeaufragte
Mit freundlich Grüßen
Die Vorstandschaft

Das Friedhofsamt informiert
Errichtung von Grabmalen bzw. alle baulichen Änderungen an einer Grabstätte
An die Nutzungsberechtigten einer Grabstätte,
aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass gemäß den gültigen Friedhofssat-
zungen der einzelnen Ortsgemeinden, jede bauliche Veränderung einer Grabstätte
(auch die Errichtung von Grabmalen) der vorherigen Zustimmung der Friedhofsver-
waltung bedürfen. Diese baulichen Veränderungen einer Grabstätte dürfen von fach-
lich qualifizierten Gewerbetreibenden ausgeführt werden.
Ohne Genehmigung aufgestellte Grabmale, Grababdeckungen, Einfassungen, Ein-
friedungen u. ä. können auf Kosten des oder der Verpflichteten (§9 BestG) bzw. des
Nutzungsberechtigten von der Friedhofsverwaltung entfernt werden. Nicht geneh-
migte bauliche Änderungen an einer Grabstätte können auch ggf. mit einer Geldbuße
geahndet werden.
Die jeweiligen Satzungsregelungen aller Ortsgemeinden der VG Oberes Glantal kön-
nen Sie beim Friedhofsamt (06373/504-203) erfragen oder auf unserer Homepage
(www.vgog.de) unter der Rubrik Rathaus/Satzungen nachlesen.
Ihre Friedhofsverwaltung

Das Friedhofsamt informiert über ordnungsgemäß
zu entsorgenden Müll:
Die Nutzungsberechtigten der Grabstätten auf den Friedhöfen innerhalb der Verbands-
gemeinde Oberes Glantal werden dringend gebeten, den bei der Grabpflege entstehen-
den Müll ordnungsgemäß zu trennen und zu entsorgen. Der nicht pflanzliche/organi-
sche Müll soll bitte in den ebenfalls bereitgestellten Restmüllbehälter entsorgt werden.
Leider kommt es immer häufiger vor, dass die Nutzungsberechtigten keine Trennung
vornehmen und die Ortsgemeinden deswegen Mehrarbeit bei der Entsorgung leisten
müssen. Wir bitten Sie, Ihrer Ortsgemeinde und der Umwelt zuliebe, eine Trennung bei
der Müllentsorgung vorzunehmen. Vielen Dank!
Ihre Friedhofsverwaltung

Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal sucht

Reinigungspersonal
als Vertretungs- bzw. Springerkräfte (m/w/d)

für die Reinigung von Schul- oder Verwaltungsgebäuden in Vertretung der regulären
Reinigungskräfte bei Erkrankung, Urlaub oder sonstigen Verhinderungsgründen.
Es handelt sich um auf (vorerst) ein Jahr befristete Teilzeitstellen mit einer regelmä-
ßigen wöchentlichen Arbeitszeit von durchschnittlich 10 Stunden. Die Arbeitszeit
liegt in der Regel am Nachmittag außerhalb des Schulbetriebes bzw. außerhalb der
allgemeinen Öffnungszeiten der Rathäuser.
Die Einsatzorte im Verbandsgemeindegebiet können bei Bedarf wohnortnah zuge-
teilt werden. Aufgrund der wechselnden Einsatzorte solltenSie dennoch flexibel sein
und möglichst den Führerschein der Klasse B und einen Pkw besitzen.

DieVergütung erfolgt nach den Bestimmungen desTarifvertrages für den öffentlichen
Dienst (TVÖD) nach Entgeltgruppe 1 und beinhaltet alle im öffentlichen Dienst übli-
chen Sozialleistungen. Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender
Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bei Interesse oder Rückfragen rufen Sie uns einfach an – unsere Personalverwaltung
steht Ihnen unter den Telefon-Durchwahlen 06373 / 504- 140 bis 145 gerne zur Ver-
fügung.
SiekönnensichauchschriftlichoderperEmailbewerben(tabellarischerLebenslaufgenügt):
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A 1.2 – Personal
Rathausstr. 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de (bevorzugt als PDF)

Hinweise: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen
grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewer-
bungsmappen oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen
Daten richtet sich nach der EU-DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz. Bewer-
bungs-, Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Schönenberg-Kübelberg, im April 2022
gez. Christoph Lothschütz, Bürgermeister

Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal sucht für
das Ausbildungsjahr 2022 eine/n

Auszubildende/n (m/w/d)
für den Beruf des Fachinformatikers / der Fachinformatikerin -

Fachrichtung Systemintegration  

Die Ausbildung beginnt am 01.08.2022 und dauert drei Jahre. Die Ausbildung findet
im dualen System statt, d.h. man arbeitet im IT-Team unserer Verwaltung und be-
sucht die Berufsschule in Kaiserslautern.
Fachinformatiker/innen der Fachrichtung Systemintegration realisieren kundenspezifi-
scheInformations-undKommunikationslösungen.HierfürvernetzensieHard-undSoftwa-
rekomponentenzukomplexenSystemen.DanebenberatenundschulensiedieBenutzer.
Wir erwarten:
· einen guten Schulabschluss (Mittlere Reife, Fachhochschulreife oder allgemeine

Hochschulreife) mit vertieften Kenntnissen insbesondere in den Fächern Infor-
matik, Mathematik, Englisch

· Interesse an IT-Themen und technisches Geschick
· Gute Kenntnisse der gängigen MS Office-Anwendungen
· Eigeninitiative, analytisches Denkvermögen sowie hohe Lernbereitschaft
· Freude an der Arbeit im Team, Kommunikationsfähigkeit und Verlässlichkeit
Die Vergütung erfolgt nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für Auszubildende
im öffentlichen Dienst (TVAöD) und beinhaltet alle im öffentlichen Dienst üblichen
Sozialleistungen.  Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eig-
nung bevorzugt berücksichtigt.

Bitte richten Sie Ihre aussagefähige Bewerbung unter Beifügung der üblichen Unter-
lagen bis spätestens 16. Mai 2022 an:
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A 1.2 – Personal
Rathausstr. 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de (bevorzugt als PDF)

Hinweis: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen
grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewerbungs-
mappen oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Bewer-
bungsdaten richtet sich nach den Bestimmungen der EU-DSGVO und dem Landesda-
tenschutzgesetz. Bewerbungs-, Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Schönenberg-Kübelberg, 14.04.2022
gez. Christoph Lothschütz, Bürgermeister
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Seniorenarbeit im Landkreis Kusel:
Kreisverwaltung Kusel, Trierer Str. 49-51, 66869 Kusel

Koordinator für
Gemeindeschwesterplus Seniorenangelegenheiten          
Stefanie Gluch Ulrich Urschel  
Tel.: 06381/424-355   Tel.: 06381/424-328
E-Mail: stefanie.gluch@kv-kus.de              E-Mail: ulrich.urschel@kv-kus.de

Das Fundamt Schönenberg-Kübelberg meldet:
Im Bürgerbüro Schönenberg-Kübelberg wurde ein Schlüssel als Fundsache (Fundort:
Schönenberg) gemeldet.
Wer Eigentumsansprüche geltend machen kann, meldet sich bitte im Bürgerbüro
Schönenberg-Kübelberg der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, Tel. 06373/504-
210

Die polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) ist ein wichtiger Indikator für die Innere Sicher-
heit in einem Landkreis. Gleichzeitig dient sie als Kompass für das weitere polizeiliche
Handeln.
Die PKS 2021 zeigt, dass sich die ohnehin ausgezeichneteSicherheitslage im Landkreis
Kusel erneut verbessert hat. Der Landkreis Kusel hatte 2021 im Mehrjahresblick die
niedrigste Kriminalitätsbelastung und gleichzeitig die höchste Aufklärungsquote. Kusel
belegt damit präsidialweit wieder eine Spitzenposition.
Das Jahr 2021 wurde maßgeblich von der weltweiten Verbreitung des Corona-Virus ge-
prägt. Die Pandemie betrifft dabei alle Aspekte unseres Lebens und hatte auch Auswir-
kungen auf die Kriminalität. So wurden der Polizei beispielsweise weniger Diebstähle
und Einbrüche gemeldet, bei Tathandlungen im Internet waren dagegen steigende Fall-
zahlen zu verzeichnen.
Bei den Straftaten ohne ausländerrechtliche Delikte gab es im letzten Jahr einen Rück-
gang um 307 Straftaten bzw. um – 12,4 % von 2471 auf 2164 Fälle bei annähernd glei-
cher Bevölkerungsdichte. Zum 31. Dezember 2020 waren beim statistischen Landes-
amt für die VG Kusel/Altenglan und die VG Oberes Glantal 52.101 Einwohner registriert.
Daraus ergibt sich für das Jahr 2021 bei der bereinigten Häufigkeitszahl ein Rückgang
um 12,3 % auf 4.153 Straftaten pro 100.000 Einwohner (sogenannter Gefährdungs-
grad). Das ist bei Mehrjahresbetrachtung die niedrigste Kriminalitätsbelastung.
Erneut verbessert hat sich die Aufklärungsquote: Sie stieg gegenüber dem Vorjahr um
1,9 Prozentpunkte auf 76,6 %. Damit wurden drei von vier Straftaten durch die Polizei
Kusel, zu welcher auch die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg gehört, aufgeklärt.
Den zahlenwertigen Schwerpunkt mit 570 Taten bildet die Gruppe der „sonstigen Straf-
tatbestände“. Diese stellt einen Anteil von 24,5% aller erfassten Straftaten dar. Sonsti-
ge Straftatbestände umfassen die Deliktsbereiche Widerstand, tätlicher Angriff, Haus-
friedensbruch, Brandstiftung, Sachbeschädigung, Strafvereitelung, Beleidigung, Haus-
friedensbruch, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr etc. Analog dem Jahrestrend

2021 mit sinkenden Fallzahlen ist hier eine Reduzierung um 190 Fälle zu verzeichnen.
Dies ist eine Rückkehr zu den Zahlen aus 2019. Betroffen sind vornehmlich die Bereiche
„Widerstand/Notrufmißbrauch“ und „Beleidigungen“.
Zum zweiten gewichtigen Part gehört die Gruppe der Rohheitsdelikte. Hier liegen die
Werte annähernd im Vergleich zu den Vorjahren. Auffällig ist die Steigerung im Bereich
der „Bedrohung“ auf 143 Delikte. Hintergrund hierzu bildet die Überarbeitung des Para-
graphen §241 StGB, wonach zur Erfüllung des Tatbestandes kein Verbrechen mehr not-
wendig ist. Es genügen Tathandlungen mit Zielrichtung gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder gegen eine Sa-
che von bedeutendem Wert.
Einen weiteren deutlichen Rückgang gab es bei den strafrechtl. Nebengesetzen, zu wel-
chen 169 Fälle in Form von Verstößen gegen das Asylverfahrensgesetz, unerlaubter Ein-
reise, aber auch Verstöße gegen das BtmG, Gewaltschutzgesetz, WaffG, Jugendschutz-
gesetz, etc. gehören.
Für das Sicherheitsgefühl bedeutungsvoll ist der erneute Rückgang bei den Wohnungs-
einbruchsdiebstählen auf ein statistisches Tief von 20 Fällen (2020: 33 Fälle). Beson-
ders erfreulich ist der Fakt, dass von 9 Tageswohnungseinbrüchen 7 Fälle gelöst wurden
(78%). Neben den aufwändigen und erfolgreichen polizeilichen Maßnahmen zur Be-
kämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls hatte sicherlich auch die Corona-Pande-
mie wesentliche Auswirkungen auf dieses Deliktsfeld. Potentielle Täter könnten da-
durch abgeschreckt worden sein, dass sich viele Personen insbesondere aufgrund von
Homeoffice vorwiegend zu Hause befanden. Darüber hinausdürften die verstärkten
Grenzkontrollen ein Hindernis für organisierte, reisende Tätergruppierungen dargestellt
haben.
Die mit dem Internet als Tatmittel begangenen Straftaten, speziell Betrugsdelikte, be-
schäftigen die Polizei weiterhin. Das Internet wurde in Zeiten von Corona nicht nur ver-
stärkt für Home-Office und Home-Schooling genutzt, auch das Online-Shopping hat ei-
nen regelrechten Hype erfahren. Diese Entwicklungen machten sich leider auch Krimi-
nelle zu Nutze. Nicht selten erhalten Bürger Mahnschreiben über angebliche Käufe, wel-
che sie in Wahrheit nie selbst getätigt haben. Aktuell werden vermehrt Strafanzeigen
erstattet, bei denen vornehmlich ältere Mitbürger auf ihrem Handy Nachrichten von ih-
rem angeblichen Kind erhalten. Dieses frägt nach dem Wohlbefinden und offeriert hier-
nachdieStory, dassdaseigeneHandymitgewaschenwurdebzw. verlorenging.Deshalb
fordert das angebliche Kind das Elternteil auf, die soeben benutzte Telefonnummer zu
speichern und die Alte zu löschen. Danach wird die eigentliche Handlung umgesetzt,
wonach der Kontaktierte darauf hingewiesen wird, dass noch dringend Rechnungen zu
überweisen sind. Unter dem Vortäuschen, dass mit dem Verlust des alten Handys kein
online-banking möglich sei, wird um Überweisung durch die „Eltern“ gebeten, welche
im Anschluss eine IBAN und den Rechnungsbetrag übersendet bekommen. Nicht selten
geht es um Beträge von 2500€.
Bei den Sexualdelikten war eine starke Zunahme bei der Verbreitung, Erwerb und Besitz
pornographischer Schriften um 33 Fälle auf insgesamt 64 Fälle festzustellen. Das Inter-
net nahm hierbei wie auch im vergangenen Jahr als Tatmedium eine Schlüsselrolle ein.
Ursächlich für diese Entwicklung ist insbesondere die stetig steigende Nutzung von
Smartphones sowie Social-Media- und Messenger-Diensten, welche eine massenhafte
Verbreitung inkriminierter Inhalte an eineVielzahl von Personen, gerade auch an Kinder
und Jugendliche, in kürzester Zeit ermöglicht.
Ein weiteres Deliktsfeld ist erst im Jahr 2021 durch den Start der Schutzimpfungen ge-
gen das Corona-Virus neu hinzugekommen: Seit Jahresbeginn, jedoch mit einem
sprunghaften Anstieg ab Herbst, wurden zunehmend Fälschungsdelikte im Zusammen-
hang mit der Impfthematik registriert. Es wurden sowohl Impfnachweise, Impfstoff-Eti-
ketten und digitale Impfnachweise als auch Corona-Testnachweise ge- bzw. verfälscht.
Hier erfolgt eine zentrale Sachbearbeitung beim Fachkommissariat der Kriminaldirekti-
on Kaiserslautern.
In der Gesamtbetrachtung des Jahres 2021 hat sich die Sicherheitslage im Landkreis
Kusel erneut verbessert. Dabei leistete die Polizei mit stetig hohem Engagement neben
dem täglichen Einsatzgeschehen durch die Überwachung der Infektionsschutzmaßnah-
men gemeinsam mit der Kreisverwaltung Kusel einen wichtigen Beitrag zur Eindäm-
mung des Virus sowie zur Unterbrechung von Infektionsketten. Zudem war es auch die-
ses Jahr Aufgabeder PolizeibeamtinnenundPolizeibeamten, eineVielzahl anVersamm-
lungen von Gegnern der Corona-Maßnahmen zu betreuen.
Auch während der Corona-Pandemie duldet die Polizei Kusel keine rechtsfreien Räume,
geht gegen Kriminalität jeglicher Art konsequent vor, setzt auf gezielte Kriminalpräven-
tion und reagiert unverzüglich auf neue Entwicklungen. Gemeinsam mit der Bevölke-
rung arbeitet sie an dem Ziel, die objektive Sicherheitslage und das subjektive Sicher-
heitsgefühl der Bevölkerung in bewährter Weise aufrecht zu erhalten.

Aktionstag „Gemeinsam für den Frieden“ an der IGS
Auch der Schulgemeinschaft der IGS Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr war schnell
klar, dass nach Beginn des schrecklichen Krieges in der Ukraine ein Zeichen für den Frie-
den in Europa und der Welt gesetzt werden muss. Unter dem Motto „Gemeinsam für den
Frieden“ fand deshalb am 21.03.2022 an der Integrierten Gesamtschule Schönenberg-
Kübelberg ein erfolgreicher und bewegender Aktionstag für den Frieden statt, der in
einer Friedenskette endete. Bereits über der Treppe zum Schuleingang am Standort
Schönenberg-Kübelberg konnte man die gebastelten Friedenstauben hängen sehen,
die diesen Tag symbolträchtig begleiteten. In den Räumen der Schule wurden die The-
men Krieg und Frieden im Klassenverband diskutiert, gemeinsam Plakate und Bilder mit
Friedenssymbolen und -botschaften gebastelt, Filme geschaut oder Lesungen zum The-
ma gehalten. Unsere Schülervertretung erstellte zudem ein Video, in dem die Schü-
ler*innen in unterschiedlichen Sprachen „Ich will Frieden“ fordern. Dieses Video kann
auf der Homepage unter www.igs-skw.de angeschaut werden. Bei einem Spendenlauf,
bei dem die Schüler*innen durch Sponsoren pro gelaufenem Kilometer Geld sammel-
ten, wurde der Betrag von insgesamt 34.506,30 € erzielt. Unglaublich! Ganz herzlichen
Dank allen Sponsoren! Die Spende ging an die Flüchtlingshilfe für Kinder aus der Ukrai-
ne (SWR „Herzenssache“) und in Teilen auch an das Spendenkonto des Kreises Kusel,
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welches die polnische Partnerregion Brzeg bei der Versorgung der dort ankommenden
Flüchtlinge unterstützt. Nach einer Rede von Schulleiter Uwe Steinberg und Herrn Dr.
Spitzer alsVertretungdes LandratesbildetenalleSchüler*innenund Lehrkräfte gemein-
sam eine über einen Kilometer lange Menschenkette als Zeichen des Friedens. Ein sehr
emotionaler Moment, der einen großartigen Aktionstag beendete.

Freiwilliges Soziales Jahr – Teilnehmer (m/w/d) gesucht!
Das Interkulturelle Kompetenzzentrum Rheinland-Pfalz mit Sitz in Kusel GmbH
(IKOKU) bietet in Kooperation mit der Verbandsgemeinde Oberes Glantal im Schul-
jahr 2022/2023 folgende Plätze zur Leistung eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ)
an:
· Grundschule Altenkirchen mit Ganztagsschule
· Grundschule Breitenbach mit Nachmittagsbetreuung
· Grundschule Brücken mit Ganztagsschule
· Grundschule Herschweiler-Pettersheim mit Nachmittagsbetreuung
· Grundschule Schönenberg-Kübelberg mit Ganztagsschule
· Grundschule Waldmohr mit Ganztagsschule
· Grundschule Nanzdietschweiler mit Nachmittagsbetreuung
· Kommunale Kindertagesstätte Altenkirchen
· Kommunale Kindertagesstätte Breitenbach
· Kommunale Kindertagesstätte Dittweiler
· Kommunale Kindertagesstätte Dunzweiler
· Kommunale Kindertagesstätte Schönenberg-Kübelberg (Sand)
· Kommunale Kindertagesstätte Wahnwegen
· Kommunale Kindertagesstätte I und II Waldmohr
· Waldkindertagesstätte Schönenberg-Kübelberg
· Jugendzentrum Schönenberg-Kübelberg
· Jugendhaus Waldmohr (hier ist die Fahrerlaubnis Klasse B erwünscht)

Das FSJ beginnt am 01.09.2022 und richtet sich an Jugendliche zwischen 16 und 27
Jahren. Ein FSJ dauert in der Regel 12 Monate. Es handelt sich um eine Vollzeitbe-
schäftigung; die Freiwilligen erhalten ein Taschengeld, die Sozialversicherungsbei-
träge werden übernommen.
Ein FSJ gilt als Orientierungs- und Entscheidungshilfe für die berufliche Zukunft und
kann für einige Ausbildungsgänge als Praktikum anerkannt werden. Auch kann es
bei der Vergabe von Studienplätzen angerechnet werden.

BITTE BEWERBEN SIE SICH!
Interessenten richten ihre vollständige Bewerbung mit Angabe der bevorzugten Ein-
satzstelle an:
Interkulturelles Kompetenzzentrum Rheinland-Pfalz
IKOKU GmbH
Trierer Str. 49 – 51, 66869 Kusel
Ansprechpartnerin: Frau Dr. Martina Drumm
Telefon:               06381-91 75 30 21
Email:                    martina.drumm@ikoku.de
Hinweis: Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie sich einverstanden, dass die Bewer-
bungsunterlagen an die möglichen Einsatzstellen weitergeleitet werden.

Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen grundsätz-
lich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewerbungsmappen
oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Bewerberdaten
richtet sich nach der EU-DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz.Bewerbungs-,
Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Die IKOKU GmbH ist anerkannte Beschäftigungsstelle im
Freiwilligen Sozialen Jahr und wird gefördert vom

Achtung!
Vorgezogener Redaktionsschluss für das „Wochenblatt“

Wegen dem Feiertag (Christi Himmelfahrt) am 26. Mai, wird der Redaktionsschluss
für die KW 22, Ausgabe 04. Juni 2022, auf Mittwoch, den 25. Mai 2022, 14:00 Uhr
vorverlegt.
Wir bitten um Einhaltung der Redaktionsschlusszeit, da zu spät eingehende Presse-
texte leider nicht mehr berücksichtigt werden können.

Altenkirchen

AGV Altenkirchen
Unsere jungen AGV-Mitglieder stehen in den Startlöchern für das Auftaktkonzert in un-
serem Jubiläumsjahr. Richtig gehört! HappyBirthdayAGV! 125 JahrebistDualt. Das soll-
te genug Anlass für ein rauschendes Fest sein, dass sich aufgrund der Pandemie jedoch
niemand so recht zu planen wagte. Deswegen soll es mehrere kleine Highlights übers
Jahr verteilt gebenundwir startenmit einer Herzenssache, demMuttertag. DerNachmit-
tag soll im Zeichen der Freude und des Friedens stehen und auch für Kaffee und Kuchen
ist gesorgt. Machen Sie doch Ihren Muttertagsspaziergang zur Kirche in Ohmbach, un-
sere Nachwuchssänger*innen freuen sich.

Landfrauenverein Altenkirchen
Am Montag, 16. Mai findet unser Nahrungszubereitungskurs „Flying Dinner – kleine
Häppchen in großer Auswahl“ statt.
Wo? Jugendheim Altenkirchen um 18/00 Uhr Referentin: Daniela Hix
Alle Mitglieder und Gäste sind herzlich eingeladen. Unkostenbeitrag: Mitglied € 3.- /
Gast € 4.-

Börsborn

Neues aus dem Ortsgemeinderat
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
Der Ortsgemeinderat Börsborn hat in seiner Sitzung am 21.04.2022 folgende Beschlüs-
se gefasst:
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öffentlich
Aufstellung von iBenches (smarte Sitzbänke) in der Ortsgemeinde Börsborn;
Beteiligung am LEADER-Projekt des Landkreises Kusel

Der Ortsgemeinderat beschließt, sich an dem LEADER-Projekt des Landkreises Kusel zu
beteiligen und die laufenden Kosten für die Wartung in Höhe von 201 Euro, Versicherung
etc. für eine iBenchmindestens für dieDauer der Zweckbindungsfrist zu tragen. Eine Farb-
änderung ist nicht gewünscht. Dem Landkreis Kusel wird ein entsprechender Platz am
Dorfgemeinschaftshaus zum Aufstellen der Bank zur Verfügung gestellt. Dem Abschluss
einer entsprechendenNutzungsvereinbarungwird insoweit zugestimmt.Mit derVGOG ist
die versicherungsrechtliche Haftung bei einemWLANGastzugang noch zu klären.

Förderverein der Ortsgemeinde Börsborn
Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung am 19.05.2022, um 20:00 Uhr im
Bürgerhaus Börsborn
Hiermit ergeht an alle Mitglieder die Einladung zur o.a. ordentlichen Mitgliederver-
sammlung
Tagesordnung
1. Begrüßung undWahl eines Schriftführers
2. Rechenschafts- und Kassenbericht des Vorstandes
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Neuwahlen zumVereinsvorstand

a.) 1. Vorsitzende(r)
b.) 2. Vorsitzende (r)
c.) C. Schatzmeisterin

6. Sonstiges
Anträge zur Mitgliederversammlung sind bis eine Woche vor der Versammlung schrift-
lich beim 1. Vorsitzenden einzureichen.
Börsborn 28.04.2022
Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand
P.S: Bitte zur Versammlung den fälligen Mitgliedsbeitrag passend mitbringen. Der auto-
mat. Einzug funktioniert noch nicht. Zur Info: zurzeit jeMonat 0,50€. Z.B. 12Monate=6€.
Bzw. 24Monate =12,- €

Breitenbach

Weitere Baumpflanzaktion in der Gemeinde
Mit weiteren fünf Esskastanien und fünf Nussbäumen wurde eine weitereWiesenfläche
der Ortsgemeinde bepflanzt. Zur Verfügung gestellt durch die abgeschlossene Flurbe-
reinigung, die über einige Jahre in unserer Gemeinde stattgefunden hat. Durch die eh-
renamtlichen Helfer konnte die Aktion verwirklicht werden. Dafür ein großer Dank!

v.l.n.r.Martin Roth, Beate Schwarz,MichaelWeber, Ortsbürgermeister Johannes Roth, 1.
Beigeordneter Urban Scherschel

Neueröffnung Gaststätte in der Schönbachtalhalle

v.l.n.r. Mehmet Karakurt mit seiner Ehefrau, Ortsbürgermeister Johannes Roth, 1. Beige-
ordneter Urban Scherschel

AmSamstag den 16.04.2022 wurden die Türen der Gaststätte unter dem neuen Namen
„Ambiance Restaurant“ eröffnet. Unser neuer Pächter Mehmet Karakurt, gemeinsam
mit seiner Ehefrau und weiteren Unterstützern aus seiner Familie, warteten schon ganz
gespannt auf die zu erwartenden Gäste. Die Gaststätte erstrahlte mit einem neuen An-
strich im Innenbereich sowie Umgestaltung der Dekoration und Tischanordnung. Eine
vielfältige und internationale Auswahl anSpeisen findet sich in der neuen Karte wieder.
Von frischen Salaten, Schnitzel in verschiedenen Variationen, diverse Fleisch- und Nu-
delgerichte nun auch eine große Auswahl an verschiedenen Sorten Pizzen. Eine breite
Auswahl bei der sicherlich jederGast fündigwerdenkann.DerGaststättenbetrieb selbst
wird wie gewohnt fortgeführt werden. So kann auch weiterhin das ein oder andere Ge-
tränk an der Theke genossen werden. Ebenfalls wird der angrenzende Biergarten bei
schönemWetter bewirtet. So auch die ortseigene Kegelbahn die wieder für Vereine, Ge-
burtstage etc. genutztwerdenkann.AktuelleÖffnungszeiten:DienstagbisSonntagvon
17 – 22 Uhr. Zusätzlich Freitag und Sonntag von 11 – 14 Uhr.
Servicekräfte werden weiterhin gesucht. Diese können sich gerne bei Mehmet Kara-
kurt melden unter 06386 – 3299991.
Im Namen der Ortsgemeinde wünschen wir Mehmet Karakurt mit samt seiner Familie
undMitarbeitern einen erfolgreichen Start.
Johannes Roth, Ortsbürgermeister Breitenbach

Stellenausschreibung
Wir suchen für unsere Kindertagesstätte in 66916 Breitenbach eine/n

Erzieher/in (m/w/d)
-Teilzeit, unbefristet -

Es handelt sich um eine unbefristete Stelle mit einer regelmäßigen wöchentlichen
Arbeitszeit von durchschnittlich 25 Stunden. Zusätzlich können weitere 5 Wochen-
stunden, vorerst befristet bis 30.06.2022, vereinbart werden.
Wir wünschen uns:
· Eine motivierte und zuverlässige Fachkraft mit erfolgreich abgeschlossener Aus-
bildung zum/zur Erzieher/in mit staatlicher Anerkennung

· soziale Kompetenz, Freude und Engagement bei der pädagogischen Arbeit
· einen liebevollen und wertschätzenden Umgangmit den Kindern
· Teamfähigkeit und zugleich die Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten
· die Bereitschaft auf dienstliche Anforderungen zeitlich flexibel zu reagieren und
ggfs. Vertretungs- bzw. Mehrarbeitsstunden zu leisten

· Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Einsatzfreude und Belastbarkeit

Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertra-
ges für denöffentlichenDienst (TVöD) undbeinhaltet alle imöffentlichenDienst übli-
chen Sozialleistungen sowie zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten. Schwerbehin-
derte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 25.05.2022 unter Beifügung der
üblichen Unterlagen an die
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstr. 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an   bewerbung@vgog.de (bevorzugt als PDF)

Für Fragen steht Ihnen die Leiterin der Kindertagesstätte, Frau Andrea Köhler (Tel.
06386/6353), gerne zur Verfügung.
Hinweis: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen
grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewer-
bungsmappen oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen
Bewerberdaten richtet sich nach der DSGVOunddemLandesdatenschutzgesetz. Be-
werbungs-, Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Breitenbach, im April 2022
gez. Johannes Roth, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung
Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzungmit demNachtragshaushaltsplan der
Ortsgemeinde Breitenbach für das Haushaltsjahr 2022 liegt während der allgemei-
nen Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathaus-
straße 8, Schönenberg-Kübelberg, Zimmer-Nr. S1-5.09 bis zur Beschlussfassung
durch den Gemeinderat zur Einsichtnahme aus. Die Einwohnerinnen und Einwohner
von Breitenbach haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekannt-
machung Vorschläge zum Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit dem Nach-
tragshaushaltsplan für das Jahr 2022 zu unterbreiten. Die Vorschläge sind schriftlich
bei der Verbandsgemeindeverwaltung einzureichen.

Aktuelle Nachrichten ausderVerbandsgemeinde:
wochenblatt-reporter.de/wochenblatt-oberes-glantal
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Brücken

Dunzweiler

Ostereiersuche in der Kita in Dunzweiler

Nach dem gemütlichen Frühstück zur Osterfeier am 14.04. 2022, bemerkten die Kinder
im Hof eine Straße, ausgelegt aus Schokoeiern. Neugierig suchten alle das Gelände ab.
Bunte Eier, etwas Süßes, Pylonen und außerdem noch eine Kugelbahn konnten gefun-
den werden.

Grundstück in Dunzweiler zu verkaufen
Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal beabsichtigt, ihr Grundstück in der Schulstraße
5 in Dunzweiler (Fl.Nr. 1767/10) zu verkaufen. Das Grundstück ist 334 qm groß.
Der Verkehrswert des Grundstücks wurde im Januar 2022 in einem Kurzgutachten mit
13.000,00 € ermittelt.
Das Grundstück ist derzeit mit abbruchreifen Garagen bebaut und mit Geh- und Fahrt-

rechten, sowie einem Kabelleitungsrecht belastet.
Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal wird das Grundstück an den Meistbietenden
(Mindestgebot 13.000,00 €) verkaufen.
Ihr Gebot könnenSie schriftlich in einemverschlossenen Umschlag bis zum 31.05.2022
um 11:00 Uhr bei der Verwaltung der Verbandsgemeinde Oberes Glantal in der Rathaus-
straße 8 in 66901 Schönenberg-Kübelberg einreichen.
Wichtig: Bitte versehen Sie den Umschlag außen mit dem Kennwort „Angebot Grund-
stück Dunzweiler“.
Die Umschläge werden am 31.05.2022 um 11:00 Uhr geöffnet. Die Bieter und ihre Be-
vollmächtigten sind berechtigt, an der Öffnung teilzunehmen. Bei gleicher Angebots-
summe entscheidet das Los.
Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Ziehmer (Tel.: 06373/504-164) von der Verbandsge-
meindeverwaltung gerne zur Verfügung.

Frohnhofen

BEKANNTMACHUNG
Am Donnerstag, den 12.05.2022, um 19:00 Uhr, findet im Sitzungssaal des Bürger-
zentrums „Am Kohlbach“, St. Wendeler Straße 12, 66903 Frohnhofen eine Sitzung
des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Frohnhofen statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Einwohnerfragestunde
        (Hinweis zu TOP 1 – Einwohnerfragestunde
        Einwohner können während dieses Tagesordnungspunktes Fragen aus dem Be-

reich der öffentlichen Verwaltung stellen sowie Anregungen und Vorschläge un-
terbreiten. Wer von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchte, wird gebeten,
die Fragen spätestens drei Arbeitstage vor derSitzung schriftlich bei Ortsbürger-
meister Thomas Weyrich einzureichen.)

2. Bebauungsplan „Ortskern“
a) Beratung und Abwägung zu den einzelnenStellungnahmen nach §§ 3 Abs. 2

und 4 Abs. 2 BauGB
b) Satzungsbeschluss

3.  I-Stock-Antrag Sanierung Bürgerzentrum;
Vergabe Ingenieurauftrag

4. Sanierung Bordsteine
5.  Verschiedenes

Frohnhofen, den 28. April 2022
gez. Thomas Weyrich, Ortsbürgermeister
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Angelfreunde Kohlbachtal
14. Mai, ab 9:00 Uhr, Arbeitseinsatz am Entenweiher. Bei schlechtem Wetter entfällt der
Termin.

Gries

Landfrauenverein Gries
Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung, der Landfrauen, mit Neuwahlen findet am 23.05.2022, um
19.30 Uhr im Vereinshaus „Alte Schule“ statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Bericht des Teams
4. Bericht der Kassenführerin
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des Teams
7. Neuwahlen
8. Wünsche und Anträge

Henschtal

Chorgemeinschaft Quirnbach – Henschtal
Verstärkung   dringend   gesucht !
Die Chorgemeinschaft Quirnbach-Henschtal sucht dringend Verstärkung. Jeder der mitma-
chen  will  egal in welchem Alter (Notenkenntnisse sind nicht erforderlich), ist bei uns will-
kommen. Wir sind eine Chorgemeinschaft die Traditionelle und Kulturelle Werte der Dorfge-
meinschaft unterstützt und mit Gesang bereichert. Dazu gehören Auftritte bei verschiede-
nen Festen    im Dorf, Kaffee-Nachmittage, Liederabenden, Grabgesang sowie Unterstüt-
zung von Gottesdiensten.   Geleitet wird unsere Chorgemeinschaft von der Musik-Lehrerin
ChristelMohrbacher.UnsereChorprobensind jeweilsDonnerstagsvon19.30Uhrbis20.30
Uhr, monatlich wechselnd in Quirnbach im Bürgerhaus und in Henschtal in der Henschtal-
halle.KommenSieunverbindlichzuunserenChorproben.Losgehtesam:  Donnerstag ,den 
12.Mai2022 inder Henschtalhalle  um  19.30Uhr.Kommtsingtmit, inunserererstenChor-
probe nach der Corona bedingten Pause. Der Chor freut sich aufVerstärkung.

Herschweiler-Pettersheim

DORFERNEUERUNG IM KREIS KUSEL
FÖRDERMÖGLICHKEITEN
bei privaten Bauvorhaben
Schaffung von neuem Wohnraum im Ortskern
durch Umnutzung von Leerständen und Schließung
von Baulücken nach Abrissen                                                           max. 30.000,00 Euro

Erhaltung und Gestaltung best. oder ehem.
landwirtschaftlicher Gebäude mit ortsbild-
prägendem Charakter                                                                       max. 30.000,00 Euro

Aus-, Um- oder Anbau sonstiger älterer,
Ortsbild prägender Gebäude                                                         max. 30.000,00 Euro

Verbesserung des Wohnumfeldes in
Verbindung mit Maßnahmen an
ortsbildprägenden Gebäude und Abrisse
zur Schaffung von innerörtlichen Bauflächen

Bauvorhaben innerhalb der Ortslage zur Erhal-
tung und Neueinrichtung von Arbeitsplätzen                                   max. 40.900,00 Euro

Bauvorhaben zur Schaffung von Umwelt verträg-
lichem, dörflichem Fremdenverkehr                                                max. 40.900,00 Euro

Bauvorhaben zur Sicherung und zum Ausbau
Einer bedarfsgerechten örtlichen Grundversorgung
mit Waren und Dienstleistungen                                                      max. 40.900,00 Euro

Die Förderquote beträgt maximal 35%
Eigenleistungen können bis zu 30% erbracht werden.
Diese werden ebenfalls bezuschusst.

Vor Bescheidung von der Kreisverwaltung darf mit der
Maßnahme nicht begonnen werden.

Klaus Dockendorf, Architekt
Hauptstraße 4, 66907 Glan-Münchweiler
06383 / 9266066, mail kdockendorf@architekt-dockendorf.de

Schwerpunktgemeinde Herschweiler-Pettersheim
Nach der zweiten Corona bedingten Unterbrechung der laufenden Moderation
soll nun wieder durchgestartet werden.

Ein ganz wichtiges Anliegen der Dorferneuerung ist Erhaltung, Nutzung und Sanierung
der Ortsbild prägenden Gebäude.
Daneben und genau so wichtig ist die Belebung der Dorfgemeinschaft.
Das aktive Mitwirken in verschiedensten Bereichen soll die Bürgerinnen und Bürger aus
Herschweiler-Pettersheim  ansprechen und  motivieren.
Bezüglich der Gebäude stehen im Rahmen der Dorferneuerung Zuschussmittel in be-
achtlicher Höhe zur Verfügung. Eine Information dazu finden Sie ebenfalls in der heuti-
gen Ausgabe des Wochenblattes.
Der von der Ortsgemeinde beauftragte Architekt bietet Ihnen neben Ortsterminen an Ih-
rem Haus auch jeweils am 2. Donnerstag im Monat einen Beratungstermin im DGH. Zu
diesem Termin müssen sie sich nicht anmelden. Einfach hingehen.
Die nächsten Termine sind           Donnerstag 12. Mai. 16.00 Uhr im DGH
                                                           Donnerstag 09. Juni. 16.00 Uhr im DGH
Was die aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger angeht soll auf die Anregungen
und Hinweise aus der Fragebogenaktion und die Erkenntnisse aus den Gesprächen bei
den Dorfspaziergängen eingegangen werden.
Zu den einzelnen Themen wird es Interessengruppen geben zu deren Sitzungen separat
eingeladen wird.
Unter anderem ist vorgesehen das Thema Naschobst entlang des Fuß- und Radweges
zu bearbeiten. Eine Boulegruppe wird die Bahnen am Dorfplatz nutzen. Eine Interessen-
gruppe Innenentwicklung wird sich den städtebaulichen Möglichkeiten innerhalb der
alten Ortslage annehmen. Das Thema Dorfgeschichte wird anhand alter Lagepläne be-
arbeitet und nach den Ursprüngen von überkommenen Bezeichnungen und Namen für
Ortslagen gesucht. 
Auf Ihre aktive Mitwirkung freut sich die Ortsbürgermeisterin,
der Gemeinderat und der Moderator

Stellenausschreibung

Die Ortsgemeinde Herschweiler-Pettersheim bietet in der kommunalen Kindertages-
stätte „Regenbogen“ ab dem 01.08./01.09.2022 einen weiteren Platzzur Erlangung
der staatlichen Anerkennung als Erzieher/in.
Wir suchen:

einen Berufspraktikanten / eine Berufspraktikantin
im Anerkennungsjahr Erzieher (m/w/d)

Wir wünschen uns von Ihnen:
- einen Abschluss im schulischen Teil der Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin
- Freude und Einfühlungsvermögen bei der Arbeit mit Kindern
- dass Sie Begeisterung und persönliches Engagement mitbringen
- Teamfähigkeit und zugleich die Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten
- Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit und Flexibilität
- Nachweis der Masernimmunität bzw. Bereitschaft, sich gegen Masern impfen zu

lassen
Wir bieten:
- professionelle Anleitung durch erfahrene pädagogische Fachkräfte
- viel Lern- und Entwicklungspotential für Sie während des Anerkennungsjahres
- Als Besonderheit bieten wir neben den allgemeinen pädagogischen Inhalten die

Möglichkeit die Arbeit in einer Wald-Kita kennen zu lernen.
- eine herzliche und wertschätzende Arbeitsatmosphäre
- eine leistungsgerechte Vergütung nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für

den öffentlichen Dienst bzw. des Tarifvertrages für Praktikantinnen/Praktikanten
im öffentlichen Dienst sowie alle im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen

Ihre Bewerbung
senden Sie bitte bis spätestens 25.05.2022 unter Beifügung der üblichen Unterla-
gen an die
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstr. 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg                   
oder per Email an bewerbung@vgog.de (bevorzugt als PDF).
Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Für Rückfragen stehen Ihnen die Ortsbürgermeisterin Frau Margot Schillo (margot-
schillo@web.de) gerne zur Verfügung.

Hinweise: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen
grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewer-
bungsmappen oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen
Daten richtet sich nach der EU-DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz. Bewer-
bungs-, Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Herschweiler-Pettersheim, 08.04.2022
gez. Margot Schillo, Ortsbürgermeisterin

Hüffler

LandFrauen Hüffler
Am Mittwoch, den 11. Mai 2022 um 19:30 Uhr findet der Kochkurs „Salate und Beilagen
für Feiern und Grillpartys“ im Jugendraum des DGH in Hüffler statt.
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Krottelbach

Abräumen von Grabstätten auf dem Gemeindefriedhof
Liebe Bürgerinnen und Bürger, die Ortsgemeinde beabsichtigt, auch in diesem Jahr ei-
nen Container zum Abräumen von Grabstätten auf dem Friedhof aufzustellen.
Für die Nutzung des aufgestellten Containers auf dem Friedhof Krottelbach wird eine Ge-
bühr von 50,00€ für Urnen- sowie Reihengräber und bei Familiengrabstätten 100,00€
fällig. Sie können die Grabsteine, die Einfassungen, Abdeckplatten und Beton darin ent-
sorgen. Weitere Kosten entstehen Ihnen in diesem Falle nicht.
Besteht aus verschiedenen Gründen der Wunsch, eine Grabstätte vor Ablauf der Ruhe-
frist abzuräumen, kann dies unter Angabe der besonderen Gründe bei der Ortsgemein-
de beantragt werden. Ein Grund kann z. B. das Alter oder gesundheitliche Probleme des
Nutzungsberechtigten sein, wenn gleichzeitig kein anderer Angehöriger zur weiteren
Grabpflege bereit ist.
Wenn also eine Grabstätte abgeräumt werden soll, melden Sie sich bei mir. Alle offenen
Fragen können dann noch geklärt werden.
Mit freundlichen Grüßen
Karlheinz Finkbohner, Ortsbürgermeister

Matzenbach

Landfrauen Matzenbach
Kochkurs der Gimsbacher Landfrauen am Donnerstag,12.05.2022,19.00 Uhr im DGH
Thema: Leichte Sommerküche mit Paprika

Stellenausschreibung
Die Ortsgemeinde Matzenbach sucht für die Badesaison 2022 zuverlässige

Rettungsschwimmer (m/w/d)

mit dem bronzenen DLRG-Schwimmabzeichen als Badeaufsicht im gemeindeeige-
nen Solarfreibad.
Sofern Sie kein DLRG-Schwimmabzeichen nachweisen können, bieten wir Ihnen die
Möglichkeit einer

Ausbildung zum Rettungsschwimmer

(angepasst auf die Gegebenheiten des kleinen kommunalen Bades) durch die DLRG.
Mit dieser Ausbildung können Sie die Badeaufsicht in dem gemeindeeigenen Solar-
bad übernehmen.
Die Interessenten müssen über 18 Jahre alt sein und Kenntnisse in Erster Hilfe mit-
bringen. Die Vergütung erfolgt auf Basis einer geringfügigen oder kurzfristigen Be-
schäftigung. Die Tätigkeit ist besonders geeignet für Ferienjobber oder Studenten.
Bitte melden Sie sich beim Beigeordneten Thomas Leyser, Mobil: 01577 4463634
oder Mail: thomas.leyser@web.de oder senden Sie eine Kurzbewerbung mit tabella-
rischem Lebenslauf an:

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstr. 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de (bevorzugt als PDF)

Matzenbach, im April 2022
gez. Andrea Müller, Ortsbürgermeisterin

Ohmbach

„Verzählches“ in Ohmbach startet im Mai wieder
Mit ein wenigVerzögerung starten wir im Mai endlich wieder mit unserem „Verzählches“.
Nach der langen Pause gibt es bei leckerem Kuchen und Kaffee bestimmt viel zu erzäh-
len. Wir heißen euch am 05.05.2022 um 15 Uhr in der Unnerkerch von Ohmbach herz-
lich willkommen. Damit sich alle sicher fühlen, testen wir uns vor dem gemütlichen Bei-
sammensein. Für einen benötigten Fahrdienst bitte bei Tanja Otto (06386/ 5036) oder
Ines Hoffmann (0157/ 77262156) melden.

Vollzug des Landesjagdgesetzes (LJG)
Am Dienstag, den 31.05.2022 um 19:30 Uhr findet im Saal „Oberohmbach“ des Hei-
mat– und Kulturtreffs, Höferstraße 16, 66903 Ohmbach, eine Versammlung der Jagdge-
nossenschaft Ohmbach statt. Sämtliche Grundstückseigentümer, die im Jagdbezirk
Ohmbach bejagbare Grundstücke haben, werden hiermit zu dieser Versammlung einge-
laden.
Tagesordnung:
1. Bericht des Jagdvorstandes
2. Kassenbericht 2019/2020/2021
3. Entlastung des Jagdvorstandes 2019/2020/2021
4. Verwendung des Reinertrages 2019/2020/2021
5. Sonstiges

Das Grundflächenverzeichnis, aus dem sich das Stimmrecht ableitet, liegt bis zum Ver-
sammlungstag beim Jagdvorsteher Uwe Eberle, Sportplatzstraße 11 in 66903 Ohmbach
aus. Zur Stimmabgabe sind nur die im Grundflächenverzeichnis aufgeführten Grund-
stückseigentümer berechtigt. Sie können sich durch schriftliche Vollmacht vertreten
lassen.
Gez. Uwe Eberle, Jagdvorsteher

Quirnbach

Bekanntmachung
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Quirn-
bach für die Haushaltsjahre 2022/2023 liegt während der allgemeinen Öffnungszei-
ten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8, Schö-
nenberg-Kübelberg, Zimmer-Nr. S1-5.09 bis zur Beschlussfassung durch den Ge-
meinderat zur Einsichtnahme aus.
Die Einwohnerinnen und Einwohner von Quirnbach haben die Möglichkeit, innerhalb
von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssat-
zung mit dem Haushaltsplan für die Jahre 2022/2023 einzureichen. Die Vorschläge
sind schriftlich bei der Verbandsgemeindeverwaltung einzureichen.

Rehweiler

Grußwort zur Rehweiler Kerwe 2022
Die Glantalgemeinde Rehweiler eröffnet am kommenden Wochenende (07. – 09.05.22)
wieder den diesjährigen Kerwereigen im Landkreis Kusel.
Nach zweijähriger Zwangspause durch Corona wird auch in diesem Jahr die Kerwe wie-
der von den Motorradfreunden und dem Sportverein ausgerichtet.
Das Bistro und Café „Zur Scheune“ ist über die Kerwetage bestens für Kerwebesucher
gerüstet. Das „Milchhäuschen“ hat ebenfalls über die Kerwetage offen.
Leider konnten dieses Jahr keine „Straußbuwe und Straußmäd“ mobilisiert werden.
Anpfiff für das Kerwespiel der 2. Mannschaft SG Rehweiler-Schrollbach gegen Glanalb
ist Samstag 14:15 Uhr auf dem Sportplatz in Rehweiler. Die 1. Mannschaft der SG Reh-
weiler-Schrollbach spielt um 16:00 Uhr gegen den FC Queidersbach.
Die ehemalige Straußjugend lädt auch dieses Jahr wieder zum „Bier-Pong-Turnier“ im
Festzelt auf dem Sportplatz ein. Es haben sich bereits einige Mannschaften gemeldet
und es winken interessante Preise für die Gewinner (Einlass 18:00 Uhr). Abends laden
die Motorradfreunde Rehweiler und der Sportverein Rehweiler zur „Musik“ ein, es spielt
die Band „Die Hütten Rocker“. Auch dieses Jahr findet die Musik wieder auf dem Sport-
gelände des SpVgg Rehweiler im Festzelt statt.
„Die Hütten Rocker“ heizen die Kerwebesucher ab 21:00 Uhr kräftig ein. Der Eintritt ist frei.
Am Sonntag findet wieder die Kulinarische Panoramawanderung statt und in Rehweiler
werden auch wieder kulinarische Köstlichkeiten angeboten. Auf dem Kerweplatz am
Dorfgemeinschaftshaus ist wieder ein Kinder-Karussell der Familie Blum, wie schon seit
Jahrzehnten aufgebaut.
Die Jäger sind mit kühlen Getränken und Wildspezialitäten für die Besucher bestens ge-
rüstet.
Am Montag ab 11:00 Uhr lädt der Sportverein und die Motorradfreunde zu einem zünf-
tigen Frühschoppen ein, zum Mittag gibt es Mittagstisch vom „s„Budche“ aus
Glan Münchweiler. Der Eintritt ist frei.
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Mein Willkommensgruß gilt nun allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, sowie allen Gäs-
ten aus Nah und Fern, die mit uns gemeinsam die „Rehwiller Kerwe“ nach alter Tradition
feiern möchten.
Ihr
Ortsbürgermeister, Frank Scholz

Schönenberg-Kübelberg

Pensionärverein Schönenberg - Sand
Einladung zum gemütlichen Nachmittag
Coronabedingt haben wir uns schon lange nicht mehr gesehen.Darum möchten wir alle
Pensionäre und auch Nichtmitglieder herzlichst zu einem gemütlichen Nachmittag mit
Kaffee u. Kuchen einladen. Wir treffen uns am Freitag den 20. Mai um 15 Uhr beim Conny
im Schützenhaus Schönenberg. Sicherlich hat man nach so langer Zeit viel zu erzählen
und man freut sich auf ein Wiedersehen. Wir freuen uns auf Euer Kommen.
Das Team vom Pensionärverein.

Waldkindergarten Schönenberg-Kübelberg
Winter ade: Die Waldkinder vertreiben den Winter
Der Winter darf gehen - der Frühling darf kommen! So schön der Winter auch war, mit all
seinen knackig kalten Tagen und gefrorenen Eispfützen, die so herrlich zum Eislaufen
einluden, so wird sich nun doch kräftig auf den warmen, blühenden Frühling gefreut.
Doch ist es wirklich so einfach? – Nicht immer: Oft ringt der Winter noch lange mit dem
Frühling und will einfach nicht gehen! Um dem Frühling etwas zu helfen, feierten wir ge-
meinsam ein lautstarkes Winteraustreibungsfest. Im Morgenkreis lockten wir bereits
den Frühling an und sangen: „Alle Vögel sind schon da!“. Da freute sich jemand beson-
ders, denn wie gerufen kam unsere „Rosalie“- das kleine Rotkehlchen, das sich so oft zu
uns gesellt. Später erfüllte der süßliche Duft vonTannenzweigen die Luft, als wir unseren
Weihnachtsbaum - symbolisch für denWinter stehend -, imprasselnden Feuer verbrann-
ten. Neben dem Frühstück am gemeinsam gedeckten und geschmückten Tisch, dem
Lauschen einer Frühlingsgeschichte und dem Basteln von Frühlingskränzen als Kopf-
schmuck, gab es das große Winteraustreiben: Stolz präsentierten die zukünftigen
Schulkinder auf selbstgebastelten Trommeln und Rasseln ein eigens einstudiertes
Trommellied, sowie einen gelernten „Austreibungsspruch“. Danach hieß es: Krach ma-
chen, was das Zeug hält. Alle Kinder liefen mit Trommeln und Rasseln auf unseren Wald-
platz. Eines ist gewiss: Der Winter hat uns mit Sicherheit gehört und das Weite gesucht.
Jetzt dürfte dem Frühling nichts mehr im Weg stehen.

BEKANNTMACHUNG
Am Donnerstag, den 12.05.2022, um 19:00 Uhr, findet im Sportheim des SV Kübel-
berg, In der Lach 1, 66901Schönenberg-Kübelberg eineSitzung des Marktausschus-
ses der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Veranstaltungen in 2022
2. Unterstützung der Kerwen in 2022
3. Eröffnungsfeier Marktplatz Kübelberg
4. Verschiedenes

Schönenberg-Kübelberg, den 28. April 2022
gez. Matthias Mohrbacher, Beigeordneter

Pensionärverein Schmittweiler
Neuwahlen
Bei der Jahreshauptversammlung hat der Verein seine Vorstandschaft neu gewählt.
1. Vorsitzender: Weber Wolfgang
2. Vorsitzender: Huber Joachim

Hauptkassierer: Niebergall  Gerhard
Schriftführer: Roos Hans Jürgen
Kassenprüfer: Agne Christoph, Weber Tobias
Als Beisitzer fungieren: Köcher Hans Werner, Lenser Erich, Lenser Ilse, Scherer Heike
und Stay Stefanie

Ein buntes Osterferienprogramm!
Bestes Frühlings-
wetter und 20 la-
chende Kinder
mit leuchtenden
Augen begleite-
ten unser Osterferienprogramm 2022
der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübel-
berg.  Wir freuen uns, dass in diesem
Jahr wieder alle Plätze belegt waren und
unsere Aktionen ohne Einschränkungen
stattfinden konnten. Aufgrund des tollen
Wetters und der Verlegung unserer Ange-
bote, hauptsächlich in den Außenbe-
reich, konnte auf Masken weitestgehend
verzichtet werden und etwas Normalität
zurückkehren. Wie bei all unseren Feri-
enprogrammenverzauberte IlonaSchau-
fert vomTV Kübelberg unsere Kinder, die-
ses Mal mit einer Bewegungslandschaft.
An dieser Stelle möchten wir uns für Ihr
jahrelanges Engagement und Ihre tolle
Arbeit bedanken, die Kinder lieben Sie!
Parallel fand eine kleine sportliche Olym-

piade auf der Wiese der Grundschule statt, bei der jedes Kind sein Geschick unter Be-
weis stellen konnte. Den Dienstag verbrachten wir im Luisenpark. Bei einer Bootstour
verfolgt von riesigen Karpfen, der EroberungvonSpielplätzen, dem Besuch der Tiere des
kleinen Bauernhofes und des Vogelgeheges hatten wir bei tollem Wetter einen unver-
gesslichen Tag. Unter dem Motto „Kunst kann jeder“ wurde zum ersten Mal das innova-
tive Projekt „Sound Gallery“ umgesetzt. Dabei wurde ein Raum optisch und akustisch
verschönert, indemspezielle Raumakustik-Absorber künstlerischgestaltetwurden.Das
Projekt wurde von der gemeinnützigen GmbH GOFORMUSIC entwickelt und in Koopera-
tion mit dem Jugendzentrum der Ortsgemeinde, Roland Küster, einem bekannten Künst-
ler für abstrakte Malerei aus Pirmasens und der Firma OMITT umgesetzt. Mit viel Geduld
und Konzentration entstanden traumhafte Bilder, welche im Jugendzentrum in einer
Ausstellung zu besichtigen sind. Finanziell unterstützt wurde das Projekt von der Sonja-
und-Bernhard-Bauer-Stiftung, sowie der Volksbank Glan-Münchweiler eG. Parallel
konnten am Mittwoch und Donnerstag Osterhasen, Osterlämmer gebacken und Eierbe-
cher gestaltet werden. Ganz lieben Dank an Nelly Elsner, unsere Nachwuchsbetreuerin,
welche uns tatkräftig unterstützt hat. Nach einer ereignisreichen und tollen Woche
stand für die Kinder fest: Im Sommerferienprogramm sind wir wieder dabei!

Jugendzentrum der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg Ansprechpartner im JUZ:
Frau Schmidt
Träger: OG Schönenberg-Kübelberg
Vertr. durch Ortsbürgermeister Thomas Wolf                   
und Beigeordneter Harald Schöfer

Einladung zur Marktausschuss-Sitzung
- An alle Vereinsvertreter und sonstige öffentliche Organisationen -
Pandemiebedingt konnte die Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg in den letzten 2
Jahren, keine Märkte oder sonstigen kulturellen Veranstaltungen abhalten.
Durch die Lockerungen der Corona-Regeln in den letzten Wochen sind wir guter Dinge, in
diesem Jahr wieder größere Veranstaltungen durchführen zu können.
Auch in Zukunft möchte die Gemeinde Veranstaltungen und Märkte mit den ortsansäs-
sigen Vereinen und Organisationen gestalten und durchführen.
Daher laden wir alle Vereinsvertreter und sonstige öffentliche Organisationen, die sich
an kulturellen Veranstaltungen beteiligen wollen, zu einer öffentlichen Marktaus-
schuss-Sitzung ein, um Ideen für dieses und die kommenden Jahre zu generieren.
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Termin: Donnerstag, 12. Mai 2022
Beginn: 19:00 Uhr
Ort: Sportheim Kübelberg
Tagesordnung:
1. Veranstaltungen in 2022
2. Unterstützung der Kerwen in 2022
3. Eröffnungsfeier Marktplatz Kübelberg
4. Verschiedenes
gez. Matthias Mohrbacher, Beigeordneter

Steinbach

Pensionärverein Steinbach
Gemütliches Beisammensein, am 10.05. um 14:00 Uhr, im Gasthaus „Zum grünen Tal“
mit Mutter- und Vatertagsessen.

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde
Steinbach am Glan für das Haushaltsjahr 2022

vom 21.04.2022
Der Gemeinderat Steinbach hat aufgrund von § 98 der Gemeindeordnung in der der-
zeit geltenden Fassung am 31.03.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung be-
schlossen, die nach Überprüfung durch die Kreisverwaltung Kusel als Aufsichtsbe-
hörde hiermit bekannt gemacht wird.

I.  § 4 der Haushaltssatzung wird wie folgt geändert:
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt neu festgesetzt:

von bisher auf nunmehr
-  Grundsteuer A 310 v.H. 330 v.H.

-  Grundsteuer B 380 v.H. 400 v.H.

Die übrigen Steuersätze bleiben unverändert.

II.  Die §§ 1, 2, 3, 5 und 6 bleiben unverändert.

Steinbach, den 21.04.2022
gez. Jörg Fehrentz, Ortsbürgermeister                                                                               

Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften zustande gekommensind, ein Jahr nachder Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Aus-
fertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der inSatz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss bean-
standet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegen-
über der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der
die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Schönenberg-Kübelberg, den 25.04.2022
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
gez. Christoph Lothschütz, Bürgermeister

Waldmohr

BEKANNTMACHUNG
Am Mittwoch, den 11.05.2022, um 17:30 Uhr, findet im Saal der Kulturhalle, Bahn-
hofstraße57b, 66914Waldmohr eineSitzungdesHaupt-, Haushalts- und Finanzaus-
schusses der Stadt Waldmohr statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Vorberatung der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

Waldmohr, den 27. April 2022
gez. Prof. Dr. Jürgen Schneider, Stadtbürgermeister

NABU
Gartenvögel und Vogelstimmenexkursion
Stunde der Gartenvögel
Auch in diesem Jahr ruft der NABU in seiner Aktion „Zähl mit“ wieder zum Beobachten

undZählen unserer heimischenVögel auf. An der Aktion kann jeder teilnehmen, Je mehr
dies tun, desto besser wird der Überblick, den wir so über unsere Vogelwelt gewinnen.
Am zweiten Wochenende im Mai, vom 13. bis 15. Mai, kann man die Vögel eine Stunde
langbeobachten, zählenunddie Ergebnisseunterwww.stundedergartenvoegel.demel-
denoder andie angegebeneAdresse senden. Entsprechende Flyer liegenwie jedes Jahr
im Geschäft „Kleeblatt“ in Waldmohr aus.

Vogelstimmen-Exkursion – Rund um den Ohmbachsee
In diesem Jahr möchten wir die wegen der Pandemie ausgefallene Exkursion nachholen.
Sie führt rund um den Stausee, Wir sehen und hören die zahlreichen Vögel dieser Park-
landschaft; auch Wasservögel lassen sich beobachten.
Leitung: Ralf Döllgast
Termin: Samstag, der 14. Mai 2022
Dauer: 7 – 10 Uhr
Treffpunkt: Parkplatz am Ohmbachsee, Gries

BEKANNTMACHUNG
Am Mittwoch, den 11.05.2022, um 18:00 Uhr, findet im Saal der Kulturhalle, Bahn-
hofstraße 57b, 66914 Waldmohr eine Sitzung des Stadtrates der Stadt Waldmohr
statt.
DieSitzung ist–mitAusnahmederTagesordnungspunkte13,14,15und16–öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Einwohnerfragestunde

(Hinweis zu TOP 1 – Einwohnerfragestunde
        Einwohner können während dieses Tagesordnungspunktes Fragen aus dem Be-

reich der öffentlichen Verwaltung stellen sowie Anregungen und Vorschläge un-
terbreiten. Wer von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchte, wird gebeten,
die Fragen spätestens drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich bei Stadtbür-
germeister Dr. Schneider einzureichen.)

2.  Kulturhalle
3.  Neubaugebiet Lauersdell, Vorstellung der Entwurfsplanung Verkehrser-

schließung, Kanalisation und Wasserversorgung
4.  1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

a) Beratung und Beschlussfassung über die Vorschläge aus der Beteiligung
der Einwohner gem. § 97 Abs. 1 GemO

b) Beratung und Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung für
das Haushaltsjahr 2022

5.  Änderungsplan II zur Neufassung III zum Bebauungsplan „In der Etzwiese“
a) Aufstellungsbeschluss
b) Beauftragung Planungsbüro
c) Vorstellung der Änderungen weiteres Verfahren

6.  Spielplatz Kita I;
Auftragsvergabe bzw. Ermächtigung zur Auftragsvergabe

7.  Änderung der Friedhofssatzung und der Friedhofsgebührensatzung
8.  Rathausstraße 2;

a) Vergabe Planungsauftrag Platzgestaltung
b) Vergabe Schadstoffuntersuchungen, Ausschreibung Abriss

9.   Städtebauliche Erneuerung - Lebendige Zentren
Bruchwiesen

10.  Park
11.  Kommunalservice;

Übernahme Fahrzeug
12.  Informationen
nicht öffentlich
13.  Personalangelegenheit
14. Bauangelegenheiten
15.  Grundstücksangelegenheiten
16.  Gebäudeangelegenheiten

Waldmohr, den 27. April 2022
gez. Prof. Dr. Jürgen Schneider, Stadtbürgermeister
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Unglaublich, aber wahr!
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, liebe Freunde der
Grundschule Waldmohr,
es ist unglaublich, aber wahr! Die Spendenbereitschaft an unserer Schule für die Ukrai-
ne ist riesig. Ich kann es kaum glauben, welch unfassbar große Summe an Spenden ein-
gegangen ist: 10.000 Euro!!!
Zehntausend Euro sind in den letzten Wochen gespendet worden, ein unfassbar hoher
Betrag. Hierfür möchte ich mich im Namen des gesamten Kollegiums ganz herzlich bei
allen bedanken, die unsere Spendenaktion unterstützt haben. Angefangen mit einer
Basteloffensive, die weit mehr als die erhofften 1000 Kraniche hervorgebracht hat, über
Friedensbändchen und einem Spendenlauf haben sich unsere Schülerinnen und Schü-
ler ins Zeug gelegt, um sich solidarisch zu zeigen und für den Frieden einzustehen. Sie,
liebe Eltern, liebe Sponsoren, haben die Leistungen Ihrer Kinder finanziell nochmals
aufgewertet, um Hilfen für die Ukraine bereitzustellen. Der gesamten Schulgemeinde
möchte ich hierfür von Herzen danken. Die offizielle Spendenübergabe an den Land-
kreis Kusel findet am Freitag, 06. Mai 2022, um 8:30 Uhr auf dem Schulhof der Grund-
schule Waldmohr statt. Neben dem Landrat, Herrn Rubly, hat sich der Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Oberes Glantal, Herr Lothschütz, und der Bürgermeister der Stadt
Waldmohr, Herr Dr. Schneider, angekündigt. Als Dankeschön an unsere Schülerinnen
und Schüler wird an diesem Freitag nach der Spendenübergabe auch ein Eiswagen auf
dem Schulhof stehen, der mit vielen leckeren Eissorten bestückt ist.
Nochmals herzlichen Dank an alle, die diese Aktion unterstützt haben!
Mit den besten Grüßen
Sabrina Schäfer, Rektorin

Öffentliche Toilette in Betrieb

Die öffentliche Toilette im Gebäude Weiherstraße 4 wurde in Betrieb genommen. Sie
kann täglich von 7.00 bis 22.00 Uhr genutzt werden DieToilette ist auch für Rollstuhlfah-
rer geeignet und hat zudem einenWickeltisch. Die Edelstahlausführung istVandalismus
sicher. Die Nutzung kostet 0,50 €. Für Rollstuhlfahrer können kostenlos mit ihrem Chip
öffnen. Dies ist eine weitere Verbesserung der Infrastruktur in der Stadtmitte, die dank
der Städtebauförderung umgesetzt werden konnte. Sobald das Bürgercafé öffnet, ste-
hen dann weitere Toiletten während den Öffnungszeiten des Cafés zur Verfügung. Diese
können dann kostenlos genutzt werden.

Kirchliche Nachrichten

Prot. Pfarramt Glan-Münchweiler und Dietschweiler
Gottesdienste
08.05.2022 (Jubilate), 9.00 Uhr, Prot. Martinskirche Dietschweiler (Mund-Nasenschutz
[FFP2, KN95, OP-Maske] muss durchgehend im Gottesdienst getragen werden)
08.05.2022 (Jubilate), 10.10 Uhr, Prot. Kirche Glan-Münchweiler (Mund-Nasenschutz
[FFP2, KN95, OP-Maske] muss durchgehend im Gottesdienst getragen werden)
Konfirmandenarbeit:
12.05.2022, 15.30 - ca. 17.00 Uhr, Prot. Martinskirche Dietschweiler, Konfizeit der Kon-
firmandengruppe
Kontakt und Terminvereinbarung:
Prot. Pfarramt Glan-Münchweiler, Pfarrer Christoph Bröcker
Tel.: 06383/470 Email: pfarramt.glan.muenchweiler@evkirchepfalz.de

Prot. Kirchengemeinden Breitenbach, Dunzweiler, Waldmohr
Gottesdienste
Breitenbach
08. Mai 10:30 Uhr Gottesdienst
Dunzweiler
-------
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Dienstags v. 17:00-19:00 Uhr, Donnerstags v. 09:30-12:00

Uhr oder unter Telefonnummer 06386/330
Prot. Kirchengemeinde Waldmohr
Samstag, 07. Mai 2022 10-13:00 Uhr Konfirmandentreffen im Gemeindehaus
Sonntag , 08. Mai 2022 10.00 Uhr Gottesdienst mit anschließend Kirchenkaffee
Es gilt für die Gottesdienstbesucher die 3G Regel (geimpft, genesen oder tagesaktuell
getestet), zusätzlich besteht während des Gottesdienstes Maskenpflicht. Die Nachwei-
se werden an der Tür kontrolliert“.
Öffnungszeiten Pfarrbüro, Saarpfalzstraße 16a, Waldmohr, Tel. Nr.: 06373-9312:
dienstags von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr und freitags von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr.
Pfarrerin Christmann ist auch außerhalb der Öffnungszeiten erreichbar.
Jubelkonfirmation 2022 in Waldmohr
Die Protestantische Kirchengemeinde Waldmohr lädt alle Gemeindeglieder, die vor 25,
50, 60, 65 oder 70 Jahren in der Waldmohrer Kirche konfirmiert wurden, zur Feier der
Jubelkonfirmation am Sonntag, den 17. Juli 2022 um 10:00 Uhr, ein. Um die Feier gut
vorbereiten zu können, findet am Donnerstag, den 12. Mai um 19:00 Uhr  in unserem
Gemeindehaus, Saarpfalzstraße 20, eine Vorbesprechung mit Pfarrerin Christmann
statt. Daran sollen möglichst alle Jubilarinnen und Jubilare teilnehmen. Benötigt werden
insbesondere die Adressen auswärts lebender Jubilarinnen und Jubilare. Es wird aber
auch über organisatorische Dinge der Feier gesprochen. Gemeindemitglieder, die nicht
in Waldmohr konfirmiert wurden und ihr Jubiläum nicht in ihrer Heimatgemeinde feiern
können, dürfen ebenfalls an der Feier teilnehmen und werden gebeten sich per Mail
(pfarramt.waldmohr@evkirchepfalz.de) oder Telefon (06373/9312) im Pfarramt zu mel-
den. Die nicht stattgefundenen Jubelkonfirmationen der Jahre 2020 bis 2021 werden im
Herbst nachgeholt. Eine Einladung erfolgt rechtzeitig.

Prot. Kirchengemeinde Herschweiler-Pettersheim
Gottesdienste
Freitag, 6. Mai 2022
19.30 Uhr Mahlfeier Herschweiler-Pettersheim
Sonntag, 8. Mai 2022
09 Uhr Langenbach und Krottelbach
10 Uhr Ohmbach und Herschweiler-Pettersheim
Freitag, 13. April 2022
19.30 Uhr Mahlfeier Herschweiler-Pettersheim
Sonntag, 15. Mai 2022
10 Uhr Ohmbach
10 Uhr Herschweiler-Pettersheim (Konfirmation)**
12 Uhr Herschweiler-Pettersheim (Konfirmation)
**Im Konfirmationsgottesdienst in Herschweiler-Pettersheim um 10 Uhr ist corona-
bedingt die Platzzahl reduziert und die mögliche Anzahl der Besucher bereits durch die
Konfirmanden und Konfirmandinnen und ihre Familien erreicht. Wir freuen uns, Sie
stattdessen im Gottesdienst in Ohmbach begrüßen zu dürfen.
Corona-Info: Für Gottesdienste gilt die Maskenpflicht.
Termine
Gemeinsamer Nachmittag: Sonntag, 8. Mai, 15.30 Uhr, Jugendheim Herschweiler-Pet-
tersheim
Hilfe für die UKRAINE: Unserer Kirchengemeinde unterstützt die Menschen in der Ukrai-
ne über die Organisation LICHT IM OSTEN. Durch die Kleidersammlung ist diese Organisa-
tion in unserer Gemeinde bekannt und sie hat sehr gute Kontakte in die Ukraine.Wenn sie
dieMenschen in ihrer schwierigenSituation inderUkraineauchunterstützenwollen, kön-
nen Sie dies mit einer Spende auf das nachfolgende Konto von Licht im Osten tun.
Angaben zum Zahlungsempfänger:
LICHT IM OSTEN Deutschland, IBAN: DE82 6045 0050 0000 0508 54, Verwendungs-
zweck: Nothilfe Ukraine, Freundesnummer: 117657 (falls Sie eine Spendenbescheini-
gung benötigen, bitte auch den vollständigen Namen angeben).
Vielen Dank an alle Spender, Ihre Kirchengeneinde
Kindergottesdienst: Informationen über Überraschungspost und Video-Info über
WhatsApp bei Bernadette 017 12 83 75 86 oder  Laura 015 75 15 18 68 2
Kontakt: Pfarramt Herschweiler-Pettersheim
Pfarrer Robert Fillinger, Tel. 0 63 84 – 385
Mail: pfarramt.hp@evkirchepfalz.de, www.kirche-hp.de
https://www.facebook.com/KircheHP

Prot. Kirchengemeinde Gries
Gottesdienste
Sonntag, 8.5.2022
10:00 Uhr      Konfirmation in Gries unter dem Motto „Jesus sagt, ich bin die Tür, ich wei-

se niemanden ab“ mit Abendmahlsfeier. Konfirmiert werden: Bryan Chaf-
fin, Nikolaj Del, Jana Krück, Jannis Krupp, Franziska Lambert, Melissa Na-
gel, Hanna Schall und Luca Schuff. Wir bitten, den Familien an diesem Tag
genug Platz in der Kirche zu lassen.

Sonntag, 15.5.2022
10:00 Uhr      Gottesdienst in Miesau
Öffnungszeiten: Pfarrerin UteStoll-Rummel ist immer zu sprechen oder per mail zu errei-
chen. Das Pfarrbüro ist mittwochs von 8 Uhr bis 10 Uhr und freitags von 8 Uhr bis 12 Uhr
geöffnet. Tel. 06372-1456, Telefax 50352, https://pfarramt-miesau.de
eMail: prot.pfarramt.miesau@t-online.de

Prot. Kirchengemeinde Schönenberg-Kübelberg
Gottesdienste
Donnerstag, 05.05.
19.30 Uhr Presbyteriumssitzung
Sonntag, 08.05.
10.00 Uhr Gottesdienst
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Vorankündigung!!!
Freitag, 20.05.
19.00 Uhr im Gemeindehaus: Vortrag und Austausch zum Thema Pilgern und unterwegs
sein: Wenn die Seele laufen lernt. Freier Eintritt (um Spende wird gebeten)
Samstag, 21.05.
09.00 Uhr Schnupperpilgern (Gebühr 15,00 Euro, max. 15 Plätze)
Nähere Informationen bei Frau Heinz, Tel. 06373-9090
Zutritt nur mit FFP2 bzw. Medizinischer Maske. Die Maske muss während dem gesamten
Gottesdienst getragen werden! Bitte beachten Sie weiterhin die Abstands- und Hygie-
neregeln.
Unsere Bürozeiten sind dienstags und donnerstags von 09. – 12.00 Uhr sowie donners-
tags von 15.30 – 17.00 Uhr Telefon: 06373-3256.
E-Mail: pfarramt.schoenenberg@evkirchepfalz.de
Im dringenden Notfall wenden Sie sich bitte an Pfarrerin Elisabeth Wirtgen, Tel. 06332-
487699.

Katholische Pfarrei Hl. Remigius Hüffler, Kusel, Glan-Münchwei-
ler, Nanzdietschweiler, Rammelsbach, Remigiusberg, Reichen-
bach-Steegen, Hoof
Gottesdienste
Samstag 7. Mai
18.00 Uhr  Vorabendmesse Glan-Münchweiler
Sonntag 8. Mai
09.00 Uhr      Sonntagsmesse Nanzdietschweiler
10.30 Uhr    Sonntagsmesse Rammelsbach
10.30 Uhr   Sonntagsmesse Reichenbach-Steegen
18.00 Uhr  Maiandacht Nanzdietschweiler
Dienstag 10. Mai
18.00 Uhr  Werktagsmesse Remigiusberg
18.00 Uhr  Werktagsmesse Glan-Münchweiler
Mittwoch 11. Mai
09.00 Uhr Werktagsmesse Nanzdietschweiler
Donnerstag 12. Mai
18.00 Uhr Werktagsmesse Glan-Münchweiler
Freitag 13. Mai
09.00 Uhr Werktagsmesse Kusel
18.00 Uhr Werktagsmesse Nanzdietschweiler
Katholisches Pfarramt Hl. Remigius
Anschrift: Lehnstr. 12 in 66869 Kusel
Kontakt: Tel: 06381/43717-0  
Homepage: Pfarrei-Kusel.de, Email: Pfarramt.Kusel@Bistum-Speyer.der
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Dienstag – Freitag  von 9.00 bis 12.00 Uhr
Pfarrer Nils Schubert, Pfarrer Roland Spiegel, Gemeindereferent Michael Huber

Kath. Pfarrei Hl. Christophorus Schönenberg-Kübelberg
Gottesdienste
Samstag, 07. Mai:
16.30 Uhr        Dunzweiler Maiandacht
17.00 Uhr        Dunzweiler Messfeier am Vorabend
18.30 Uhr        Waldmohr  Messfeier am Vorabend
Sonntag, 08. Mai:
9.00 Uhr          Ohmbach Messfeier
10.30 Uhr        Sand Messfeier
10.00 Uhr        Brücken Pontifikalamt zur Firmung
Nur für die Firmlinge und ihre Familienangehörigen mit Anmeldung.
Mittwoch, 11. Mai:
8.30 Uhr          Kübelberg Messfeier im Haus St. Valentin
Donnerstag, 12. Mai:
18.30 Uhr        Waldmohr  Messfeier
Freitag, 13. Mai:
18.30 Uhr        Schmittweiler Messfeier
Samstag, 14. Mai:
17.00 Uhr        Sand Kindergottesdienst
17.00 Uhr        Elschbach Messfeier am Vorabend
18.30 Uhr        Brücken Messfeier am Vorabend
Sonntag, 15. Mai:
9.00 Uhr          Breitenbach Messfeier
10.30 Uhr        Sand Messfeier
Hygienevorschriften für unsere Gottesdienste
1. Zutritt ohne Nachweis möglich.
2. Maskenpflicht! Tragen Sie bitte eine OP/FFP2-Maske während des gesamten Gottes-
dienstes.
Aktuelle Informationen erhalten Sie über unsere Homepage oder im Pfarrbüro.
Firmung 2022: Der Firmgottesdienst findet am Sonntag, 8. Mai 2022 um 10.00 Uhr in
der Kirche St. Laurentius, Brücken mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann statt. Es kön-
nen nur die Firmlinge und ihre angemeldeten Gäste mitfeiern. Wir wünschen allen Firm-
lingen Gottes Segen und einen schönen Festtag.
Jubelkommunion 2022: am Sonntag, den 12. Juni um 10.30 Uhr in Brücken für die Jubi-
lare aus Brücken, Elschbach, Kübelberg und Ohmbach. Eingeladen sind alle, die eiser-
ne, diamantene, goldeneundsilberneKommunion feiern. BittemeldenSie sich imPfarr-
amt an.
Kindergottesdienst: Herzliche Einladung zum Kindergottesdienst am Samstag,
14.05.2022 um 17 Uhr in der Heilig Geist Kirche in Sand. Zur besseren Planung bitten
wir um Anmeldung.

Anmeldeformulare für KJG-Freizeiten: Die Anmeldeformulare für den Kinder-Ferien-
spass (vom 01.08. bis 05.08.22) und für das Jugend-wochenende (vom 23.7. bis
24.7.22) sind ab sofort im Pfarrbüro in Kübelberg erhältlich. Nähere Infos bei Gemein-
dereferentin Christine Pappon.
So erreichen Sie uns:
Pfarramt Hl. Christophorus
Kirchengasse 6, 66901 Schönenberg-Kübelberg, Tel: 06373/3720
E-Mail: pfarramt.schoenenberg-kuebelberg@bistum-speyer.de
Homepage: www.pfarrei-schoenenberg-kuebelberg.de
Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag: 9.00-12.00 Uhr, Dienstag und Donners-
tag: 16.00-18.00 Uhr
das Pastoralteam:
Pfarrer Michael Kapolka, Tel. 0151/14879755
E-Mail: michael.kapolka@bistum-speyer.de
Pfarrer Dr. Robert Maszkowski, Kooperator
E-Mail: robert.maszkowski@bistum-speyer.de
Gemeindereferentin Christine Pappon, Tel. 06373/8290422 o. 0151/14879828
E-Mail: christine.pappon@bistum-speyer.de

Evangelische Christusgemeinde
Gottesdienste
08.05.2022 10.00 Uhr Gottesdienst mit Kevin Reger
Tel. 06373/8290149 oder e-mail:m.pfaffcg@outlook.de
Unsere Gottesdienste sind auch weiterhin auf dem Youtube-kanal unter ec-gemein-
de.de abrufbar.„Die Gottesdienste finden je in Präsenz und Livestream bzw. Open Air
auf dem Gemeindegrundstück statt.
Weitere Infos:
www.ec-gemeinde.de, Gemeindepastor Jürgen Kizler,
Schulstr. 10, 66901 Schönenberg-Kübelberg, Tel.:06373/8290149

Prot. Kirchengemeinden Altenkirchen - Brücken
Gottesdienste
Sonntag, 08.05.
Brücken  09:00 Uhr  Gottesdienst
Altenkirchen 10:00 Uhr  Gottesdienst
Anmerkung:    
DenkenSiebeimGottesdienstbesuchandiegängigenHygieneregeln (Maske,Abstandetc.).
Gemeindeveranstaltungen:
Montag, 09.05.
Altenkirchen  10:00 - 12:00 Uhr  Treffen Kindergruppe „Schnullergang“
                                                                     im Jugendheim (UG)
Dienstag, 10.05.
Altenkirchen  17:00 Uhr Treffen Jugendgruppe im Jugendheim
Mittwoch, 11.05.
Altenkirchen 15:00 – 16:30 Uhr   Treffen Kindergruppe im Jugendheim (UG)
Brücken 18:00 Uhr  Treffen Frauengruppe Brücken im
                                                                Gemeinderaum an der Prot. Kirche
Donnerstag, 12.05.
Altenkirchen 10:00 – 20:30 Uhr   Probe Kirchenchor im Jugendheim
Protestantisches Pfarramt Altenkirchen-Brücken
Pfarrerin Sabine Ella Schwenk, Tel.: 06386-218
eMail: pfarramt.altenkirchen-bruecken@evkirchepfalz.de
http://www.pfarrei-altenkirchen.de
Facebook: www.facebook.com/Prot.PfarreiAltenkirchen

Sportmeldungen

SV Kohlbachtal
SVK-Siegesserie hält an!
TuS Bedesbach-Patersbach 1945 e.V. II - SV Kohlbachtal 0:2 (0:2)
Nachdem der SVK die hohe Hürde beim aktuellen Titelfavoriten Theisbergstegen mit einem
Auswärtssieg übersprang, stand nun die Zweitvertretung der Bedesbacher auf dem Plan.
DerSVKkamsehrgut insSpielundtauchtebereitsmitdererstenAktionsehrgefährlichvorm
Bedesbacher Tor auf. Der gut aufgelegte Torhüter reagierte aber nicht zum letzten Mal sehr
gut und konnte den Schuss parieren. Nur wenige Minuten später machte unser Team seine
Standardstärke geltend - Yannik Brehmer köpfte zum frühen 0:1 ein.
Inder FolgekamenauchdieGastgeberdurchNachlässigkeitenzueiner sehr gutenundeini-
gen Halbchancen. Nichts desto trotz war derSVK gut imSpiel und kontrollierte das Gesche-
henweitgehend.KurzvordemSeitenwechselkontertederSVKdieBedesbacherüberYannik
BrehmerundAndySamueleiskalt aus.Brehmer leitetedieAktionselbst ein, undverwertete
dann im 16er nach einem Sololauf von Samuel zum 0:2. In der zweiten Halbzeit verflachte
dasSpielzusehendsunddennochtauchteunsereElfmehrfachgefährlichvormTorderGast-
geber auf, ohne das vorentscheidende 0:3 zu machen. In der Schlussphase ging der TuS
mehrRisikoundnageltedenSVK inden letztenMinuten indereigenenHälfte fest.Nennens-
werte Chancen kamen dabei nicht heraus, sodass der SVK einen recht ungefährdeten Aus-
wärtssiegerzielte, ohnedabei zuglänzen.NunerwartendenSVKdreiHeimspielehinterein-
ander,wosichdieGelegenheitbietetdiebeeindruckendeSerievon9Siegen inFolgeauszu-
bauen. Zunächst empfangen wir am 1. Mai denSV Brücken zum Derby!

Kegelverein Fortuna Brücken
Saison 2021/ 2022
DieSpielrunde 2021/ 2022 ist für die aktiven KeglerInnen des KV Fortuna Brücken inzwi-
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schen beendet. Die erste Mannschaft war am Saisonende nach einer Aufholjagd punkt-
gleich an der Tabellenspitze mit demSKK Barbarossa Kaiserslautern. Da der direkte Ver-
gleichnichtmehr zählt, mussteder KV FortunaBrücken I auf einer neutralenAnlageeine
Entscheidungsspiel um die Meisterschaft in der Gemischten Klasse Nordwest absolvie-
ren. Leider erwischte man keinen guten Tag und musste sich der SKK Barbarossa Kai-
serslautern geschlagen geben. Das Spiel endete mit 1798 : 1702 Leistungspunkten zu
Gunsten der Barbarossa Kaiserslautern. Es spielten Pascal Spengler (381), Sarah Pan-
konin (422), Markus Bernd (470) und Christoph Mang (429). Beste Spieler der ersten
Mannschaft in der Saison 2021/ 2022 sind Markus Bernd mit einem Durchschnitt von
461,6 Kegel, gefolgt von Christoph Mang mit 451,6 Kegel. Der KV Fortuna Brücken II be-
legt nach 22 Spieltagen den 11. Platz mit 2:38 Punkten. Die zweite Mannschaft verlor
einige Spiele unglücklich. Daher lautet das Motto für die nächste Saison weiter trainie-
ren, um dann mehrere Spiele für sich entscheiden zu können. Beste Spieler der Mann-
schaft waren Pascal Spengler mit einem Durchschnitt von 397,2 Kegel, gefolgt von Da-
niel Groß mit 372,9 Kegel und Ray Leixner 367,8 Kegel. Bei der Jugendrunde nahmen
Jason und Ray Leixner an allen sechsSpieltagen teil. Bei der Gesamtwertung werden die
vier besten Spiele gewertet. Jason Leixner erreichte in der Altersklasse U14 männlich
den3. Platzmit tollen369,75Kegel. Ray Leixner belegt in der AltersklasseU18männlich
den 9. Platz mit 391,75 Holz. Nach Abschluss der Jugendrunde nehmen beide Jugend-
spieler an den Einzelmeisterschaften am 07./08.05.2022 in Grünstadt teil. Der KV For-
tuna Brücken wünscht seinen Jugendlichen viel Erfolg und hofft auf ein Ticket zu dem
Deutschen-Classic-Cup der Jugend.

Sportabzeichen beim TV Kübelberg
Wir trainieren wieder für das Sportabzeichen. Ihr habt die Möglichkeit euer Abzeichen
beim TV Kübelberg zu machen. Wir treffen uns am Sportgelände des Erich-Kästner-
Schulzentrums zur Abnahme. Wichtig beim Sportabzeichen ist, der Spaß an Bewegung
und sportlicher Betätigung. Es müssen verschiedene Leistungen in Ausdauer, Kraft,
Schnelligkeit und Koordination je nach Alter erbracht werden. Wobei man zwischen vie-
len unterschiedlichen Disziplinen wählen kann. Kommt einfach vorbei und macht mit.
Viele Krankenkassen belohnen mit Bonuspunkten oder Sachpreisen bei Erwerb des
Sportabzeichens. Es lohnt sich also auf jeden Fall. Wir treffen uns dienstags von 18:00
Uhr bis 20:00 Uhr am Sportplatz der IGS Schönenberg an folgenden Terminen:
10.05.2022, 17.05.2022 und  24.05.2022
Weitere Infos erteilt Doris Dornberger, Tel. 06373/894499

Neue Vorstandschaft beim ASC Bunker Boys Brücken
Am 27.04.2022 fand die satzungsgemäße Mitgliederversammlung des ASC Bunker
Boys Brücken mit Neuwahlen statt. Der 1. Vorsitzende, Martin Geyer, berichtet über eine
sportlich äußerst erfolgreiche Saison 2021, eine Vielzahl von Aktivitäten, wie das Ü40
Doppelturnier,das Nachtturnier und den Burgunder-Cup. Auch der Bericht der Jugend-
wartin, Miriam Huber, fand sehr großen Zuspruch. Sie organisierte für 35 Kinder und Ju-
gendliche das Training, das ganzjährig stattfindet, gestaltete ein Sommer- und Herbst-
ferienprogramm. Nach Entlastung der Vorstandschaft wurden die Neuwahlen durchge-
führt, die zu folgendem Ergebnis führten: 1. Vorsitzender: Roland Sander, 2. Vorsitzen-
der: Stefan Altherr, Kassenwart: Carsten Urschel, Schriftführerin: UteSander, Sportwart:
Fabian Defland, Jugendwartin: MIriam Huber, Bau und Organisation: Markus Defland,
Martin Geyer, Manuel Distler (Eventmanager), Kassenprüfer: Benno Müller, Urban Brau-
er, Ältestenrat: Hans-Werner Altherr, Hermann Fladerer, Benno Müller. Nach einer sehr
harmonischen Sitzung bedankte sich Roland Sander für das in ihn gesetzte Vertrauen.
Er sehe sich nach vielen bisherigen Amtszeiten als Interimslösung. Seine Zielsetzung
sei, denVerein auf der Erfolgsspur zu halten und wie mit Stefan Altherr und Manuel Dist-
ler in diesem Jahr, auch für dieZukunft jüngereVereinsmitglieder für dieVorstandsarbeit
zu gewinnen.

Schützenbruderschaft 1958 Schönenberg-Kübelberg
Rundenwettkämpfe Großkaliberpistole /-revolver
Kreisliga
Bruchmühlbach IV - Schönenberg-Kübelberg I 1039 : 967
Daniel Weber             351
Dieter Braun               308
Hartmut Neu               308
Schönenberg -Kübelberg I – neutral 1027
Hartmut Neu               355
Dieter Braun               343
Daniel Weber             329
Schönenberg-Kübelberg I – Bruchmühlbach III 680 : 907
Hartmut Neu               344
Dieter Braun               336
Kreisklasse
Schönenberg-Kübelberg II – Bruchmühlbach VI 891 : 979
Eike Grieger               312
Thomas Eisele            301
Wolfgang Deckarm    278
Raimund Müller          270
Bechhofen I - Schönenberg-Kübelberg II 743 : 923
Thomas Eisele            338
Eike Grieger               295
Wolfgang Deckarm    290
Schönenberg-Kübelberg II – Breitenbach III 926 : 988
Eike Grieger               342
Thomas Eisele            319
Wolfgang Deckarm    265

Tennisclub Herschweiler-Pettersheim
2020 und 2021 musste das BOCKHOF-Open-Tennisturnier infolge der Coronavirus-Pan-
demie ausfallen. Die Pandemie ist noch nicht vorbei; aber nachdem die Inzidenzen fal-
len und die coronabedingten Einschränkungen weitgehend zurückgenommen wurden,

beabsichtigt der Tennisclub Herschweiler-Pettersheim in diesem Jahr die 32. „BOCK-
HOF-Open“ auszutragen. Allerdings wird es Änderungen am Austragungsmodus geben.
Die Mehrzahl der bisherigen Teilnehmer/-innen spielen in Mannschaften bei ihren Ver-
einen. Gestartet wird daher erst, wenn die Medenrunde weitgehend abgeschlossen ist
(Ende Juni/Anfang Juli). Die Endspiele finden -wie gewohnt- am letzten Augustwochen-
ende statt.

Neues von der Bouleabteilung Sieg und Niederlage für SVK-Bouler
Am zweiten Spieltag der Regionalliga Süd in Hauenstein trafen die Bouler des SV Kübel-
berg auf den BV Pirmasens und die Rheinbouler Worms. In der ersten Begegnung gegen
die ebenfalls noch verlustpunktfreien Schuhstädter erspielten sich Conny Frisch/Jutta
Binzel und Volker Frisch nach anfänglichen Schwierigkeiten mit 13:10 Punkten die 1:0
Führung. Die Formation Helga Germann/Bernd Binzel/Karl Germann sahen in ihrem
Match lange Zeit wie der sichere Sieger aus, doch am Ende vergaß man den Sack zuzu-
machen, musste schließlich eine vermeidbare 11:13 Niederlage einstecken und den
Ausgleich hinnehmen. In den nun folgenden Doublette-Partien waren lediglich Helga
Germann/Volker Frisch in der Lage ihre Partie zu gewinnen. Da die beiden anderen Dou-
bletten teilweise unglücklich verloren gingen, war die erste Saisonniederlage mit 2:3
besiegelt. Im zweiten Kräftemessen an diesem Tag gegen Worms ließen sich Jutta Bin-
zel/Volker Frisch/Ralf Schäfer sowie Helga Germann/Conny Frisch/Bernd Binzel nicht
überraschen und sorgten für eine beruhigende 2:0 Führung. Danach ließen Bernd Bin-
zel/Karl Germann und Jutta Binzel/Ralf Schäfer ihren Gegnern keine Chance und let-
zendlich stand ein klarer 4:1 Erfolg zu Buche. Mit 3:1 Siegen nehmen die Kübelberger
Bouler den zweiten Tabellenplatz ein. Am kommenden Samstag greift auch die zweite
Mannschaft in das Spielgeschehen der Bezirksklasse Mitte Süd ein. In Flörsheim-Dal-
heim trifft das Team auf die Vertretungen vom VFSK Oppau 3 und dem TV Edigheim.  

Schützenverein ´Diana´ e.V.
6. Rundenkampf GK Pist./Rev. 2022
Bezirksliga Nord Ringe
Breitenbach I : Bruchmühlbach I 1119 : 1096
Andlauer Sven 376
Riegelmann André 375
Muthreich Friedrich 368
Hell Gerhard (352)
Wild André (a.K. 351)
Kreisliga Ringe
Breitenbach II : Altenkirchen II 1000 : 1050
Hetterich Jörn 351
Andlauer Manfred 326
Diehl Andreas 323
Fuchs Stefan (287)
Kreisliga Ringe
Breitenbach III : Schönenberg-Kbg. II 989 : 913
Fernau Martin 338
Wagner Jörg 332
Lanzer Holger 319
Mathias Christian (305)

2 Brücker Hundesportler im Finale
ein spannendes Duell im Finallauf des Brücker Diamant Cups, lieferten sich  Julia Kuntz
mit Leyla und Ihre Vereinskollegin Anika Groß mit Charlie beim K.O. Cup des Hundever-
eines Brücken. Bei dieser Disziplin des Turnierhundesports werden 2 konforme Hinder-
nisparcours aufgebaut undnachentsprechendenZeitläufengeht es indenEndläufen im
K.O.System weiter. Julia Kuntz gewann um Haaresbreite und war somit die stolze Gewin-
nerin des Wanderpokals.

Ende der Veröffentlichungen und amtlichen Bekanntmachungen
der Verbandsgemeinde Oberes Glantal
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Das interessiert den Leser

Info-Hotline Ukraine
Wo kann ich freien Wohnraum melden? Wie kann ein ukrainisches Kind in der Schule
angemeldet werden? Wo finden Menschen aus der Ukraine psychosoziale Unterstüt-
zung? Das Integrationsministerium hat ein mehrsprachiges Informationsangebot ge-

startet, das sich an die Bürgerinnen und Bürger sowie die ukrainischen Kriegsflüchtlin-
ge richtet. So können ukrainische Kriegsflüchtlinge sich selbst in ihrer Muttersprache
informieren. Die kostenlose Hotline ist unter der Nummer 0800 9900 660 erreichbar.
Das Angebot steht wochentags zwischen 8:00 Uhr und 18:00 Uhr sowie samstags zwi-
schen 9:00 Uhr und 14:00 Uhr zurVerfügung. Die Hotline ist ein wichtiger Baustein nicht
nur für die Geflüchteten, sondern auch für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer,
die einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Herausforderung leisten.

Einkommenssteuer-
erklärung 2020

Steuer. Die Frist zur Abgabe der
Steuererklärungen 2020 in bera-
tenen Fällen wurde gesetzlich auf
den 31. Mai 2022 verschoben.
Mit dem Vierten Corona-Steuer-
hilfegesetz soll diese Frist nun-
mehr um weitere drei Monate
verlängert werden. Wird das Ge-
setz beschlossen, können bera-
tene Steuerpflichtige ihre Steuer-
erklärungen für das Jahr 2020
noch bis zum 31. August 2022
abgeben, teilt der Bundesver-
band Lohnsteuerhilfevereine mit.

Das Bundesministerium der Fi-
nanzen hat mit Schreiben vom 1.
April klargestellt, dass die Abga-
be der Steuererklärung für 2020
nicht als verspätet gilt, auch
wenn die Steuererklärungen
nach Ablauf der aktuell geltenden
Frist und bis zum Inkrafttreten
des Vierten Corona-Steuerhilfe-
gesetzes beim Finanzamt einge-
hen. In diesem Fall wird von einer
Festsetzung von Verspätungszu-
schlägen abgesehen. Aufgrund
der verlängerten Abgabefrist ver-
schiebt sich auch der Zinslauf der
Vollverzinsung für den Veranla-
gungszeitraum 2020 um weitere
drei Monate. Dies gilt gleicher-
maßen für Erstattungs- wie
Nachzahlungszinsen.

Des Weiteren sieht der Geset-
zesentwurf für beratene Steuer-
pflichtige eine Verlängerung der

Weitere Fristverlängerung geplant

Steuererklärungsfristen für den
Veranlagungszeitraum 2021 um
vier Monate und für den Veranla-
gungszeitraum 2022 um zwei
Monate vor. Auch nicht beratene
Steuerpflichtige sollen in Veran-
lagungszeitraum 2021 und 2022
von verlängerten Fristen, jedoch
in geringerem Umfang, profitie-
ren. Für den Veranlagungszeit-
raum 2021 soll die Verlängerung
zwei Monate, sprich bis zum 30.
September 2022, für den Veran-
lagungszeitraum 2022 einen Mo-
nat, das heißt bis zum 31. August
2023 betragen. Ab dem Veranla-
gungszeitraum 2023 sollen dann
wieder die ursprünglichen Fris-
ten gelten, das bedeutet, die Ab-
gabe muss bis zum 31. Juli 2024
erfolgen, erklärt Jana Bauer vom
Bundesverband Lohnsteuerhilfe-
vereine.

Wer Hilfe bei seiner Einkom-
mensteuererklärung braucht,
sollte sich vom Lohnsteuerhilfe-
verein professionell für einen so-
zial gestaffelten Mitgliedsbeitrag
beraten lassen. Dort wird auch
der Steuerbescheid überprüft.
Beratungsstellen der Mitglieds-
vereine können auf der Home-
page des Bundesverbandes
Lohnsteuerhilfevereine e. V. un-
ter www.bvl-verband.de abgeru-
fen oder telefonisch erfragt wer-
den unter: 030 58584040. |ps

Die Gartensaison beginnt

Frühling.Kaum werden die Tage
sonniger und wärmer, schon
zieht es die Menschen hinaus in
den Garten oder auf den Balkon.
Hier ist nach dem langen Winter
auch einiges zu tun, wie die Gar-
tenprofis der Initiative „Blumen -
1000 gute Gründe“ erklären. Das
Schöne daran: Die Arbeit an der
frischen Luft, am besten noch in
der Sonne, tut jetzt richtig gut.
Zudem steigt dabei schon die
Vorfreude auf kommende Blüten-
freuden. Die Gärtner der Initiati-
ve geben deshalb Tipps rund um
ihre liebsten Gartenarbeiten im
Frühling.

Aufräumen
für das Frühjahr

Über den Winter haben sich viele
Pflanzen in den Boden zurückge-
zogen, ihre oberirdischen Pflanz-
enteile und Samenstände sind
verwelkt, das gilt für klassische
Blütenstauden, aber auch für vie-
le Gräser. Wer diese für die Vögel
und Insekten über den Winter
stehengelassen hat, kann sich
jetzt daran machen, alles Alte
und Verwelkte bis knapp über
dem Boden zurückzuschneiden
und Platz zu machen für die neu-
en Triebe, die sich oft schon aus
der Erde recken. Darüber hinaus
kann man gezielt Laub und Mulch
zur Seite räumen, damit das jun-
ge Grün Licht und Luft bekommt.
Am besten ist es, jetzt auch
gleich den Boden zu lockern und
mit Kompost oder Dünger zu ver-
sorgen.

Rückschnitt
für mehr Blüten

Mit den ersten warmen Tagen
treiben auch die höheren Stau-
den aus. Damit sie ihre Form be-
halten und viele Blüten bilden,
sollte man sie je nach Sorte zu-
rückschneiden. Bei den beliebten
Hortensien gibt es beispielswei-
se unterschiedliche Wuchsfor-
men. Schneeballhortensien und
Rispenhortensien sollte man
kräftig zurückschneiden, sodass
nur jeweils ein Paar von Austri-
ebsstellen pro Trieb stehenbleibt.
Bei allen anderen Hortensien
schneidet man das Verblühte bis

Welche Arbeiten stehen nach demWinter im Garten an?

zum nächsten kräftigen Austrieb
ab.

Rosen haben einen eigenen
Terminplan: Wenn die gelben For-
sythiensträucher ihre Blüten öff-
nen, ist es warm genug für den

Rückschnitt. Generell entfernt
man nun alle erfrorenen, kranken
oder abgestorbenen Triebe. Der
weitere Rückschnitt richtet sich
nach der Rosensorte: Beet- und
Edelrosen werden auf etwa 15 bis
20 Zentimeter zurückgeschnit-
ten, Strauchrosen etwas weniger.
Dabei sollte man über einem
nach außen zeigenden Auge
schneiden - hier treibt die Pflanze
am stärksten aus - und den
Schnitt leicht schräg setzen, da-
mit Wasser ablaufen kann. Klein-
strauch- und Bodendeckerrosen
kann man sogar einfach mit der
Heckenschere kürzen, sie sind
sehr unkompliziert.

Neues
Gartenjahr starten

Im zeitigen Frühjahr, wenn der
Boden nicht mehr gefroren ist, es
aber auch noch nicht zu heiß und
trocken wird, ist der beste Zeit-
punkt, um Pflanzen ein- oder um-
zupflanzen. Sie können sich so
bis zum Sommer gut einwurzeln.
Vorhandene Stauden kann man
jetzt durch das Teilen verjüngen
und vermehren: Einfach die
Pflanze ausheben, den Wurzel-
ballen in mehrere Stücke teilen
und diese in gleicher Tiefe wieder

einsetzen. Bei frühblühenden
Stauden sollte man damit aller-
dings bis zum Herbst warten, um
die Blüte nicht zu gefährden.
Auch für neue Pflanzungen ist
jetzt der beste Zeitpunkt. Ein

Tipp der Gärtner von „Blumen -
1000 gute Gründe“ für alle, die
größere Projekte vorhaben, zum
Beispiel eine Hecke anlegen wol-
len: Von Heckensträuchern,
Obstgehölzen oder Rosen gibt es
im Frühjahr teilweise wurzel-
nackte Exemplare, das heißt
Pflanzen ohne Topf, Erde und Bal-
len.

Diese sind günstiger als Topf-
ware, sollten allerdings auch in-
nerhalb weniger Tage in den Bo-
den gesetzt werden. Davor
schlägt man sie am besten in
feuchte Tücher ein und stellt sie
vor der Pflanzung für ein paar
Stunden oder über Nacht in ein
Wasserbad.

Balkon verschönern
Erfahrene Balkongärtner haben
vielleicht bereits im Herbst ver-
schiedenen Blumenzwiebeln in
ihre Balkonkästen und Töpfe ge-
setzt. Sie können jetzt die alte
Bepflanzung zurückschneiden
und sich über das neue Grün
freuen.

Wer nicht so vorausschauend
war, kann allerdings auch jetzt
noch ein paar vorgetriebene
Frühblüher kaufen und in die Töp-
fe setzen. |ps
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Fristverlängerung zur Abgabe der Steuererklärungen sind

geplant FOTO: FALCO/PIXABAY

Platz schaffen für die neuen Triebe im Frühling

FOTO: CAROLA68/PIXABAY



Stunde der Gartenvögel

NABU. „Je mehr Menschen mit-
machen, desto besser können
unsere Vogelfachleute den Zu-
stand der Vogelpopulationen in
unseren Siedlungen einschät-
zen“, sagt Olaf Strub, Geschäfts-
führer des NABU Rheinland-
Pfalz.

„Mehr als 140.000 Menschen
hatten im vergangenen Jahr mit-
gemacht und aus über 95.000
Gärten über 3,1 Millionen Vögel
gemeldet. In Rheinland-Pfalz be-
teiligten sich mehr als 7.600 Vo-
gelfans an der Aktion und melde-
ten über 170.000 Vögel aus rund
5.100 Gärten und Parks.“ Ge-
meinsam mit der Schwesterakti-
on „Stunde der Wintervögel“
handelt es sich damit um
Deutschlands größte wissen-
schaftliche Mitmachaktion.

Ziel der Aktion vom Freitag,
13. Mai bis Sonntag, 15. Mai, ist
es, Trends bei den Beständen
über die Jahre zu verfolgen. Weil
die „Stunde der Gartenvögel“ be-
reits seit 2006 stattfindet, kön-
nen die NABU-Vogelfachleute be-
reits auf einen umfangreichen
Datenschatz zurückgreifen.
„Auch Menschen, die wenig über
Vögel wissen, können bei der Ak-
tion teilnehmen“, betont Strub.
„Unsere Zählhilfe macht das Er-
kennen einfach.

Außerdem bieten wir unsere

Jeder kann bei der wissenschaftlichen Aktionmitmachen

kostenlose NABU-Vogelwelt-
App, die beim Identifizieren
hilft.“ Wichtig sei es auch, seine
Beobachtung zu melden, auch
wenn man während der Zählung
nur sehr wenige Vögel festge-
stellt hat. Strub: „Auch das sind
sehr wichtige Daten für uns. Es
geht ja nicht um einen Wettbe-
werb, wer die meisten Vögel
sieht, sondern darum, eine rea-
listische Momentaufnahme zu er-
halten.“

Die Aktion gibt so auch Auf-
schluss über den Brutbestand,
denn im Mittelpunkt stehen Ar-
ten, die bei uns brüten. Strub:
„So zum Beispiel die Schwalben,
die Ende März aus ihren Winter-

quartieren in Afrika zurückge-
kommen sind. Leider hat ihr Be-
stand in den vergangenen Jahr-
zehnten stark abgenommen. Die
Rauchschwalbe steht bereits auf
der Vorwarnliste und die Mehl-
schwalbe gilt bereits als gefähr-
det.“ Daher ist es wichtig, Garten
und Hinterhof als Mini-Natur-
schutzparadies zu gestalten: In-
sekten zu fördern und Brutmög-
lichkeiten am Haus und im Garten
zu schaffen. |ps

Weitere Informationen:

Weitere Informationen finden Interessier-

te unter: www.NABU.de/vogelgarten

Der Parkschein

Straßenverkehr. Die meisten

Womuss dieser im Auto liegen?

Parkscheinautomaten weisen

Autofahrer darauf hin, dass sie
den Parkschein gut sichtbar hin-
ter die Windschutzscheibe legen
sollen.

Laut ARAG Experten ist dies al-
lerdings nur als Vorschlag zu ver-
stehen und nicht als Pflicht. Wo
genau das Ticket im Fahrzeug lie-
gen muss, legt die Straßenver-
kehrsordnung nämlich gar nicht
fest (Paragraf 13, Absatz 1).

Wohl aber, dass es „am oder
im Fahrzeug von außen gut les-
bar“ angebracht sein muss. Ob es
eine gute Idee wäre, den Park-
schein hinter den Scheibenwi-
scher zu klemmen, sei zwar da-
hingestellt - erlaubt wäre es.

Ebenso wie das Anbringen an
der Seitenscheibe, das Ablegen
auf der Hutablage oder auf der
Rückbank (Bayerisches Oberstes
Landesgericht, Az.: 2 ObOWi
425/95). |ps

Schule der Zukunft

Rheinland-Pfalz. „Wie sieht die
Welt aus, wenn unsere heutigen
Erstklässlerinnen und Erstkläss-
ler ihren Schulabschluss errei-
chen? Welche Kompetenzen wer-
den sie brauchen? Was muss die
Schule ihnen auf ihrem Weg mit-
geben? Diese und viele weitere
Fragen stellt sich die Initiative
Schule der Zukunft. Ich bin sehr
froh, dass wir nun in eine neue
Phase starten, denn jetzt können
sich alle Schulen, die im ersten
Durchgang des großen Schulent-
wicklungsprozesses dabei sein
wollen, bewerben“, kündigte Bil-
dungsministerin Dr. Stefanie Hu-
big am Montag Vormittag pünkt-
lich zum Schulstart nach den Os-
terferien an.

Im November 2021 ist das Vor-

Bewerbungen für Schulgemeinschaften

haben für die „Schule der Zu-
kunft“ mit einer großen Auftakt-
veranstaltung in der Mainzer
Lokhalle gestartet. Im Anschluss
folgte ein digitaler Beteiligungs-
prozess, bei dem mehr als 3600
Personen aus Schule und Öffent-
lichkeit ihre Ideen und Wünsche
für die Schule der Zukunft einge-
bracht hatten. „Die Ideen zur
Schule der Zukunft sollen aus der
Schulgemeinschaft, von Lehre-
rinnen und Lehrern, von Schüle-
rinnen und Schülern, von Eltern,
aber auch aus der Gesellschaft
kommen - deshalb sind uns die
verschiedenen Wege der Beteili-
gung besonders wichtig. Denn:
Es gibt nicht die Schule der Zu-
kunft, es gibt viele Möglichkeiten

Schule der Zukunft zu sein - so
verschiedenartig und so vielsei-
tig wie unsere Schulgemein-
schaft in Rheinland-Pfalz ist. Wir
sehen schon jetzt, dass dabei un-
ter anderem Themen wie Nach-
haltigkeit, Inklusion, Digitalisie-
rung und Demokratiebildung
eine Rolle spielen“, betonte die
Ministerin.

Bereits Ende März hatten
Schulen mit mehr als 700 Teil-
nehmern die insgesamt sieben
digitalen Informationsveranstal-
tungen besucht. Dort wurden un-
ter anderem die Teilnahmekrite-
rien und das Bewerbungsverfah-
ren erklärt. Bewerbungen sind
möglich bis Dienstag, 31. Mai,
die ausgewählten Schulen wer-
den Ende Juni bekanntgegeben.

„Ich möchte alle interessierten
Schulgemeinschaften dazu er-
muntern, sich als Schule der Zu-
kunft zu bewerben. Gemeinsam
können wir Schule weiterentwi-
ckeln, damit nicht nur unsere
heutigen Erstklässlerinnen und
Erstklässler nach ihrem Ab-
schluss gut vorbereitet in die
Welt von Morgen starten können
– selbstbewusst, selbstbestimmt
und mit einem umsichtigen Blick
auf sich und andere“, so Hubig
abschließend. |ps

Weitere Informationen:

Weitere Informationen finden Interessier-

te unter: www.schule-der-zu-

kunft.rlp.de/de/startseite/
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ImMai findet wieder die Zählung der Gartenvögel statt

FOTO: KATHY BÜSCHER/PIXABAY

Ein Parkscheinmuss gut sichtbar zu sehen sein

FOTO: ALEXANDER FOX | PLANET FOX/PIXABAY

Die Bwerbungen für das Projekt können noch bis EndeMai

erfolgen FOTO: STEVEN WEIRATHER/PIXABAY


